







Buch

Richard Gärtner, 78, ein körperlich und geistig gesunder Mann, will seit dem Tod seiner Frau nicht mehr weiterleben. Er verlangt nach einem Medikament, das ihn tötet. Ärzte, Juristen, Pfarrer, Ethiker, der Staat und die Gesellschaft zweifeln, ob sie ihm bei seinem Suizid helfen dürfen. Die Ethikkommission diskutiert den Fall.

Ferdinand von Schirach verhandelt in seinem neuen Theaterstück das Sterben des Menschen. Und wie schon in seinem ersten Drama Terror
 müssen wir am Ende selbst ein Urteil fällen. Wem gehört unser Leben? Wer entscheidet über unseren Tod? Wer sind wir? Und wer wollen wir sein?

Ergänzt wird der Band um Essays von drei namhaften Wissenschaftlern, die das Thema der ärztlichen Suizidbegleitung aus medizinethischer, juristischer und theologisch-philosophischer Perspektive beleuchten.

Autor

Der SPIEGEL
 nannte Ferdinand von Schirach einen »großartigen Erzähler«, die New York Times
 einen »außergewöhnlichen Stilisten«, der Independent
 verglich ihn mit Kafka und Kleist, der Daily Telegraph
 schrieb, er sei »eine der markantesten Stimmen der europäischen Literatur«. Die Erzählungsbände Verbrechen
, Schuld
 und Strafe
 und die Romane Der Fall Collini
 und Tabu
 wurden zu millionenfach verkauften internationalen Bestsellern. Sie erschienen in mehr als vierzig Ländern. Sein Theaterstück Terror
 zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dramen unserer Zeit. Ferdinand von Schirach wurde vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet. Er lebt in Berlin.

Zuletzt erschienen von ihm u. a. Die Herzlichkeit der Vernunft
, ein Band mit Gesprächen mit Alexander Kluge, sowie sein persönlichstes Buch Kaffee und Zigaretten
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»Es gibt nur ein wirklich

ernstes philosophisches

Problem: den Selbstmord.«

Albert Camus,

Der Mythos des Sisyphos






Rollen:

Vorsitzende des Ethikrats

Richard Gärtner

Brandt, Augenärztin

Biegler, Rechtsanwalt

Keller, Mitglied des Ethikrates

Litten, Rechtssachverständige

Sperling, medizinischer Sachverständiger

Thiel, theologischer Sachverständiger

Ort:

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Leibniz-Saal.

Dauer:

Etwa 90 Minuten und eine Pause.

Alle Rollen, bis auf Bischof Thiel, können von Frauen oder Männern gespielt werden.





ERSTER AKT

Der Deutsche Ethikrat tagt. Die Vorsitzende, Gärtner, Brandt, Keller, Biegler, Litten, Sperling und Thiel sind auf der Bühne. Auf den Tischen stehen Mikrofone. Vor allen Beteiligten liegen Akten, Laptops und Tablets.

VORSITZENDE

Direkt zum Publikum.

Meine Damen und Herren, ich eröffne diese Sitzung des Ethikrates, sie ist öffentlich. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind. Der Rat ist dieses Mal auf eigenen Entschluss tätig geworden. Es geht um folgenden Fall: Richard Gärtner, den ich hier begrüße,

Die Vorsitzende nickt Gärtner zu.

hat beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital beantragt. Das ist ein Medikament, das in anderen Ländern von Sterbehilfeorganisationen eingesetzt wird. Herr Gärtner erklärte, er wolle sich das Leben nehmen. Das Außergewöhnliche an der Situation ist, dass Herr Gärtner nicht unheilbar krank ist oder an Schmerzen leidet, sondern dass 
er völlig gesund ist. Das Bundesinstitut lehnte die Herausgabe des Medikaments ab. Daraufhin wandte sich Herr Gärtner an seine Hausärztin und bat sie um Beihilfe bei seinem Suizid. Soweit der Sachverhalt. Nun, meine Damen und Herren, die Frage, die wir uns vorgelegt haben, klingt also recht einfach: Ein Mensch möchte nicht mehr weiterleben und bittet um ärztliche Hilfe, sich zu töten. Vor kurzem hat das Bundesverfassungsgericht dazu ein Grundsatzurteil erlassen, das die Rechte von Menschen wie Herrn Gärtner garantiert. Wir haben damit heute eine sehr liberale Regelung der Sterbehilfe. Die gesellschaftliche Diskussion wird trotzdem nicht beendet sein – im Gegenteil. Die rechtliche Frage, ob ein Arzt einem Menschen beim Selbstmord helfen darf, ist zwar geklärt. Die ethische Frage aber bleibt. Sie lautet: Soll
 ein Arzt einem Menschen dabei helfen? Über sie wollen wir heute sprechen.

BIEGLER

Suizid.

VORSITZENDE

Wie bitte?

BIEGLER

Wir sollten »Suizid« sagen, nicht »Selbstmord«. Sich selbst zu töten ist kein Mord.

VORSITZENDE

Gut. Richtig. Wie also ist das Problem zu entscheiden? Soll ein Arzt beim Suizid helfen? Wäre das ethisch richtig? Darüber werden wir heute diskutieren. Wir haben dazu Herrn Gärtner mit seinem Anwalt, Herrn Biegler, und seiner Hausärztin eingeladen. Wir haben auch drei 
Sachverständige gebeten, uns bei unserer Entscheidung zu unterstützen:

Nickt den Genannten jeweils zu.

Frau Professorin Litten von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Freien Universität, Herr Professor Sperling von der Bundesärztekammer und Herr Bischof Thiel.

Zum Publikum.

Meine Damen und Herren, Sie sind als Mitglieder des Ethikrates unabhängig. Sie werden bei der späteren Abstimmung ausschließlich dem folgen, was Sie für vernünftig und richtig halten. Gibt es noch Fragen oder Anregungen?

Die Vorsitzende sieht ins Publikum, dann zu Brandt, Gärtner und Biegler, die alle verneinend den Kopf schütteln.

Danke. Dann beginnen wir jetzt.

Herr Gärtner, darf ich Sie hier nach vorne bitten?

Gärtner geht nach vorne und setzt sich.

VORSITZENDE

Ich danke Ihnen, dass Sie Ihren Fall öffentlich gemacht haben und uns hier Auskunft geben.

GÄRTNER

Eigentlich will ich das nicht.

VORSITZENDE

Verzeihen Sie: Was wollen Sie nicht
?

GÄRTNER

Auskunft geben.

VORSITZENDE

Das verstehe ich. Aber wir wollen Ihre Situation ja begreifen. Also, Herr Gärtner, können Sie uns bitte schildern, worum es Ihnen genau geht?

GÄRTNER

Ich will sterben.

VORSITZENDE

Warum? Sie sind doch nicht krank, soweit ich weiß?

GÄRTNER

Bis auf so ein paar Alterszipperlein bin ich sogar ziemlich gesund.

VORSITZENDE

Warum wollen Sie dann sterben?

GÄRTNER

Ich will nicht mehr.

VORSITZENDE

Mögen Sie uns das erklären?

GÄRTNER

Eigentlich nicht.

BIEGLER

Zu Gärtner.

Richard, Du musst schon ein bisschen mit den Leuten sprechen.

GÄRTNER

Ja, ist gut. Ich bin 78 Jahre alt, ich war 42 Jahre verheiratet, Elisabeth ist vor drei Jahren gestorben
.

VORSITZENDE

Elisabeth?

GÄRTNER

Meine Frau.

VORSITZENDE

Woran ist sie gestorben?

GÄRTNER

Hirntumor. Groß wie ein Tischtennisball. In einer Klinik.

VORSITZENDE

Das tut mir sehr leid. Darf ich Sie fragen, was Sie beruflich gemacht haben?

GÄRTNER

Ich war Architekt. Freiberuflich.

VORSITZENDE

Wann haben Sie damit aufgehört?

GÄRTNER

Nach Elisabeths Tod.

VORSITZENDE

Haben Sie Kinder?

GÄRTNER

Zwei Söhne. Einer ist Bundestagsabgeordneter, der andere ist auch Architekt. Dazu drei Enkelkinder.

VORSITZENDE

Weiß Ihre Familie von Ihrem Sterbewunsch?

GÄRTNER

Natürlich. Die Kinder.

VORSITZENDE

Und
?

GÄRTNER

Wir haben das seit Elisabeths Tod immer wieder diskutiert. Alle Argumente rauf und runter. Sie haben es akzeptiert. Die Enkel sind noch zu klein.

VORSITZENDE

Was hat sich mit dem Tod Ihrer Frau für Sie geändert?

GÄRTNER

Alles.

VORSITZENDE

Können Sie es uns konkreter sagen?

GÄRTNER

Elisabeth und ich waren Mitglieder in einer Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen und kulturellen Vereinigungen. Wir sind zusammen ins Konzert gegangen, ins Theater, zu Einladungen. Wir sind viel gereist, sie wollte die ganze Welt sehen. Das alles habe ich aufgegeben. Alleine kann ich es nicht. Sie fehlt mir. Sie fehlt mir, wenn ich aufwache, und sie fehlt mir, wenn ich einschlafe. Sie fehlt bei allem, was ich tue, und bei allem, was ich sehe. Sie ist weg und ich bin noch da. Das ist nicht richtig.

Pause, dann leise.

Nicht nach 42 Jahren.

VORSITZENDE

Halten Sie es für ausgeschlossen, noch einmal einen Sinn in Ihrem Leben zu sehen? Vielleicht durch Ihre Enkel
?

GÄRTNER

Nein. Ich liebe meine Enkel. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Aber seit Elisabeths Tod bin ich nur noch die Hälfte.

VORSITZENDE

Haben Sie es einmal mit einer Behandlung versucht?

GÄRTNER

Wie meinen Sie das?

VORSITZENDE

Waren Sie bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten?

GÄRTNER

Ach so. Ja, das war ich. Reden hilft nichts, ich habe es zwei Jahre lang probiert. Dann sollte ich Medikamente nehmen, die seien sehr gut, wurde gesagt. Aber das will ich nicht. Ich will einfach nur in Ruhe sterben.

VORSITZENDE

Ich verstehe. Möchte jemand Herrn Gärtner noch etwas fragen? Herr Biegler vielleicht?

BIEGLER

Direkt zu Gärtner.

Warum willst Du nicht ganz normal sterben, wie jeder andere auch?

GÄRTNER

Ich sagte schon, das Leben bedeutet mir nichts. Nichts mehr. Und ich will nicht irgendwann ins Krankenhaus, ich will nicht an Schläuchen hängen, ich will nicht aus dem Mund sabbern, und ich will nicht dement werden. 
Ich will als ordentlicher Mensch sterben, so, wie ich gelebt habe.

BIEGLER

Erzähl bitte von Elisabeths Sterben.

GÄRTNER

Nein.

BIEGLER

Sie ist in einem Krankenhaus gestorben.

GÄRTNER

Ja.

BIEGLER

Und sie hat gelitten.

GÄRTNER

Anderthalb Jahre lang.

BIEGLER

Schmerzen, Ausfälle, Stürze mit Brüchen, Verwirrung, Hilflosigkeit. All das, wovor Du Dich jetzt fürchtest.

GÄRTNER

Sie war sehr arm dran.

BIEGLER

Verzeih bitte: Am Ende hat sie die Ärzte gebeten, sie zu erlösen.

GÄRTNER

So hat sie es genannt, ja. Sie war gläubig.

BIEGLER

Hat sie ein Mittel bekommen?

GÄRTNER

Nein. Sie hat mich dann gebeten, ihr etwas zu besorgen, um das Leiden zu beenden. Ich konnte das nicht, ich 
wusste ja nicht einmal wie. Irgendwann haben die Ärzte ihr sehr viel Morphium gegeben.

BIEGLER

Ist sie friedlich gestorben?

GÄRTNER

Pause.

Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das quält mich immer noch. Sie ist gestorben, als ich mal für eine halbe Stunde rausgegangen bin. Als ich wiederkam, war sie tot. Bitte frag jetzt nicht weiter, Biegler.

BIEGLER

Ja. Aber eins musst Du uns noch sagen. Warum bist Du hier?

GÄRTNER

Darüber haben wir doch lange gesprochen.

BIEGLER

Aber Du musst es hier erklären.

GÄRTNER

Elisabeth war politisch immer engagiert. Sie interessierte sich für alles, für jede Entwicklung in diesem Land. Sie hatte geerbt und hat mit ihrem Geld viel Gutes getan. Kurz bevor sie starb, sagte sie mir im Krankenhaus: »Mach es richtig«. Ich habe lange über den Satz nachgedacht.

BIEGLER

Was bedeutet Dir dieser Satz?

GÄRTNER

Elisabeth kannte mich gut. Ich glaube, sie wusste, dass ich nicht ohne sie weiterleben möchte. Und sie meinte, 
dass ich etwas verändern solle. Es wäre einfach gewesen, wenn ich in die Schweiz gefahren wäre und mir dort das Leben genommen hätte. Zu einfach, hätte Elisabeth gesagt. Das Problem geht alle etwas an, also tust Du auch was für alle. So hat sie immer geredet.

BIEGLER

Dein Suizid soll also über Dich hinausweisen?

GÄRTNER

Wenigstens das, ja. Ich glaube, Elisabeth hätte es gewollt, dass ich das Problem, das sie gequält hat und unter dem ich jetzt leide, öffentlich mache. Deshalb bin ich hier. Ja. Ich will, dass alle verstehen, dass es in Ordnung ist, dass ich sterben will. Ich will, dass man Menschen wie mir hilft. Ich will sterben, und das ist nicht amoralisch, egoistisch oder krank.

BIEGLER

Danke. Ich habe keine Fragen mehr.

VORSITZENDE

Dann nehmen Sie bitte wieder Platz, Herr Gärtner. Vielen Dank. Ich weiß, wie schwer das ist.

Gärtner geht zurück zu seinem Platz.

GÄRTNER

Dreht sich zur Vorsitzenden um.

Wissen Sie das wirklich?

VORSITZENDE

Frau Dr. Brandt, darf ich Sie bitten
?

Brandt steht auf, geht zu dem Tisch und setzt sich. Sie breitet Unterlagen vor sich aus.

VORSITZENDE

Frau Dr. Brandt, Herr Gärtner ist Ihr Patient?

BRANDT

Das trifft zu.

VORSITZENDE

Sie sind Augenärztin in einer eigenen Praxis, ist das richtig?

BRANDT

Ja.

VORSITZENDE

Es erscheint mir ungewöhnlich, dass ein Patient ausgerechnet eine Augenärztin um Suizidbeihilfe bittet.

BRANDT

Das ist es auch. Aber Herr Gärtner ist seit nunmehr fast 20 Jahren mein Patient. Nach einer Augenoperation hat sich ein enges Vertrauensverhältnis zwischen uns entwickelt. Auch wenn das nicht ganz zu meinem Berufsbild passt, bin ich für ihn so etwas wie eine Hausärztin geworden. Ich habe ihn schon oft an Fachkollegen vermittelt.

VORSITZENDE

Ich verstehe. Und Herr Gärtner hat Sie gebeten, ihm bei seinem Suizid zu helfen?

BRANDT

Vor zwei Jahren das erste Mal, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau. Sie haben es vorhin richtig dargestellt – er wollte das Medikament vom Bundesinstitut für 
Arzneimittel, ist damit gescheitert und kam zu mir. Wir haben das seitdem immer wieder diskutiert. Herr Gärtner ist nicht davon abzubringen.

VORSITZENDE

Wie stehen Sie zu dem Sterbewunsch von Herrn Gärtner?

BRANDT

Mir ist völlig klar, dass der Ethikrat mir die persönliche Entscheidung nicht abnehmen kann. Ich möchte keine Beihilfe zum Suizid leisten. Aber davon ganz unabhängig, zweifle ich auch, ob es für andere Ärzte ethisch richtig wäre, ihren Patienten dabei zu helfen.

VORSITZENDE

Ja, ich verstehe. Das ist die Frage. Dann werden wir jetzt, wenn alle einverstanden sind, die Sachverständigen hören.

BIEGLER

Einen Moment.

VORSITZENDE

Haben Sie noch Fragen an Frau Dr. Brandt?

BIEGLER

Zur Vorsitzenden.

Ja.

Zu Brandt.

Frau Dr. Brandt, Sie haben Herrn Gärtner untersucht.

BRANDT

Ja.

BIEGLER

Ist er, wie er selbst sagt, gesund
?

BRANDT

Völlig gesund.

BIEGLER

Trifft das auch auf seinen Geisteszustand zu? Weiß er, was er tut?

BRANDT

Ja.

BIEGLER

Ist er psychisch erkrankt? Hat er eine Depression?

BRANDT

Nein, er ist einfach traurig.

Biegler steht auf, geht zum Tisch von Frau Brandt und legt zwei Schriftstücke vor sie. Danach legt er zwei Kopien auf den Tisch vor die Vorsitzende.

BIEGLER

Das sind zwei Kurzgutachten. Eines von einem Psychologen, das andere von einem Psychiater.

BRANDT

Überfliegt die Gutachten.

Sie bestätigen, was ich gesagt habe.

BIEGLER

Nach diesen beiden Gutachten leidet Herr Gärtner weder an einer psychischen Erkrankung noch an einer Störung, die ihn daran hindern würde, nach seinen persönlichen Wertvorstellungen zu leben.

BRANDT

Ja. Das ist richtig und entspricht meiner Einschätzung
.

BIEGLER

Gibt es irgendwelche Zweifel an der Befähigung der beiden Gutachter?

BRANDT

Überhaupt nicht. Ich kenne einen der beiden persönlich, er ist ein sehr erfahrener Kollege. Der andere Gutachter ist mir zumindest namentlich bekannt, er hat einen ausgezeichneten Ruf.

BIEGLER

Danke. Haben Sie als – wie Sie sich ausdrücken – »eine Art Hausärztin« irgendwelche Erkenntnisse, dass der Wunsch von Herrn Gärtner von Dritten beeinflusst ist?

BRANDT

So etwas würde seinem Charakter überhaupt nicht entsprechen. Auch wenn er heute nicht ganz so wirkt: Herr Gärtner ist ein selbstbewusster, ein ganz selbstbestimmter Mann. Ich habe auch einen seiner Söhne, den Abgeordneten, einmal kennengelernt. Er versuchte seinem Vater diesen Wunsch auszureden.

BIEGLER

Eine letzte Frage, Frau Dr. Brandt.

BRANDT

Bitte.

BIEGLER

Haben Sie mit Herrn Gärtner auch über andere Suizidmöglichkeiten gesprochen?

BRANDT

Was meinen Sie
?

BIEGLER

Hat er Sie gefragt, ob es noch andere sichere Möglichkeiten gibt, sich das Leben zu nehmen? Ich meine Möglichkeiten ohne Ihre ärztliche Hilfe.

BRANDT

Ich habe ihm dringend davon abgeraten.

BIEGLER

Warum?

BRANDT

Ich habe viele Jahre in einer Uniklinik mit einer großen Notaufnahme gearbeitet. Jeden Tag können Sie dort fehlgeschlagene Suizidversuche sehen.

BIEGLER

Wie sehen die aus?

BRANDT

Nehmen wir zum Beispiel das Erhängen. Nach der Statistik der Polizei versuchen sich über 50 Prozent der Selbstmörder durch Erhängen zu töten. Das misslingt oft. Das Werkzeug, also das Seil, reißt nach ein paar Minuten, Türklinken, Balken oder andere Aufhängungen geben nach oder brechen. Immer wieder überleben Menschen und tragen dann schwerste und irreparable körperliche und geistige Schäden davon. Auch andere Suizidversuche scheitern oft.

BIEGLER

Zum Beispiel?

BRANDT

Menschen springen aus Hochhäusern und bleiben querschnittsgelähmt zurück. Oder sie versuchen sich mit dem 
Auto zu töten und verletzen und töten dabei andere. Wir haben Fälle, in denen sich Menschen mit einer Waffe das Leben nehmen wollen und sich dabei den Unterkiefer in Stücke schießen oder …

BIEGLER

Unterbricht.

… Danke. Ich habe auch keine Fragen mehr.

VORSITZENDE

Vielen Dank. Dann hören wir jetzt die Sachverständigen, wenn Sie einverstanden sind.

Blättert in ihren Unterlagen.

So, dann möchte ich zunächst Frau Professorin Litten aufrufen.

Litten steht auf und geht zu dem Tisch der Sachverständigen.

VORSITZENDE

Vielen Dank, dass Sie kommen konnten.

LITTEN

Gerne.

VORSITZENDE

Das ist eine öffentliche Sitzung. Darf ich Sie deshalb bitten, dass Sie sich kurz vorstellen?

LITTEN

Mein Name ist Monika Litten. Ich bin Professorin für Verfassungsrecht an der Freien Universität Berlin
.

VORSITZENDE

In der Vergangenheit haben Sie zahlreiche Rechtsgutachten für die Bundesregierung verfasst, und Sie waren viele Jahre Vorsitzende der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer.

LITTEN

Beides ist richtig.

VORSITZENDE

Und nicht zuletzt sind Sie Verfassungsrichterin am Landesverfassungsgericht Brandenburg.

LITTEN

Auch das trifft zu.

VORSITZENDE

Zum Publikum.

Wie Sie wissen, meine Damen und Herren, ist es ein Auftrag des Ethikrates, unsere Fragen in der Öffentlichkeit vorzustellen und so die gesellschaftliche Diskussion zu fördern. Wir haben aber in der Vergangenheit gelernt, dass es für Laien eher ermüdend ist, wenn die Sachverständigen lange Referate halten und erst danach befragt werden. Für die Öffentlichkeit, die sich unsere Sitzungen im Internet ansehen kann, werden die Positionen klarer und anschaulicher, wenn wir nicht erst lange Fragen sammeln, sondern sofort mit der direkten Befragung beginnen. Wir wollen hier also so verfahren. Frau Dr. Keller, ein langjähriges Mitglied dieses Rats, hat sich bereit erklärt, die Befragung zu übernehmen. Sie ist Medizinerin und hat sich in früheren Sitzungen des Ethikrates gegen die ärztliche Beihilfe zum Suizid ausgesprochen. Herr 
Biegler dagegen wird die Interessen von Herrn Gärtner vertreten.

Zu Keller.

Frau Dr. Keller, bitte.

KELLER

Frau Professorin Litten, können Sie kurz die Rechtslage hinsichtlich der Sterbehilfe in Deutschland schildern?

LITTEN

Der Suizid selbst ist in unserem Recht keine Straftat. Ein Tötungsdelikt setzt immer den Tod eines anderen
 Menschen voraus. Bei einem Suizid oder Suizidversuch stellt sich also nur die Frage, ob und wie sich ein Helfer strafbar machen kann.

KELLER

Das richtet sich danach, was dieser Helfer konkret tut, oder?

LITTEN

Ja. Wir unterscheiden heute zwischen aktiver und indirekter Sterbehilfe und einer Beihilfe zum Suizid. Früher gab es auch noch die passive Sterbehilfe. Die nennen wir jetzt Behandlungsabbruch.

KELLER

Erklären Sie das bitte.

LITTEN

Aktiv bedeutet, dass der Tod des Sterbewilligen aktiv herbeigeführt wird. Also: Der Arzt verabreicht die Todesspritze. Das ist verboten, es ist eine sogenannte Tötung auf Verlangen. Beim Behandlungsabbruch verzichtet der 
Arzt auf lebensverlängernde Maßnahmen. Oder er bricht eine laufende Maßnahme ab. Das ist erlaubt, wenn ein entsprechender Patientenwille besteht, zum Beispiel durch eine Patientenverfügung. Indirekte Sterbehilfe liegt vor, wenn die lebensverkürzende Wirkung eines Medikaments in Kauf genommen wird. Stellen Sie sich vor, dass die Schmerzen eines Todkranken durch Morphium gelindert werden. Ab einer bestimmten Menge kann aber das Morphium das Leben verkürzen. Auch das ist erlaubt, wenn der Patient es so wünscht.

KELLER

Und die Beihilfe zur Selbsttötung?

LITTEN

Unser Strafgesetzbuch ist vor mehr als 145 Jahren, 1872, also in der Bismarck-Zeit, in Kraft getreten. Es verbot eine solche Hilfe nicht. Und in einem Rechtsstaat gilt: Was das Gesetz nicht verbietet, ist erlaubt. Aber vor etwa 40 Jahren entschied der Bundesgerichtshof, dass die Hilfe zum Suizid zwar straflos sei, der Helfende den Sterbewilligen aber sofort retten müsse.

KELLER

Das verstehe ich nicht.

LITTEN

Ich versuche es mit einem etwas groben Beispiel: Die Ehefrau darf ihrem Mann das Seil geben, mit dem er sich aufhängen will. Tut er es und baumelt kurz danach am Balken, muss die Frau ihn sofort wieder losschneiden. Wenn sie das nicht tut, wird sie wegen unterlassener Hilfeleistung verfolgt. Es nützt ihr übrigens auch nichts, 
wenn sie wegläuft, nachdem sie das Seil übergeben hat. Außer sie ist schon so weit weg, dass sie es nicht mehr schaffen würde, rechtzeitig zurückzukommen.

KELLER

Das klingt unsinnig.

LITTEN

Das ist es auch, Sie haben recht. Diese Rechtsprechung wird von der ganz überwiegenden Mehrheit der Autoren in der Fachliteratur nicht geteilt. Sie ist überholt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass heute noch einmal ein Helfer in einer solchen Situation angeklagt und verurteilt würde. Ausgeschlossen ist das allerdings nicht.

KELLER

Ich darf dem Selbstmörder also die Pistole reichen, aber ich muss ihn retten, wenn er nicht sofort tot ist, auch wenn er das auf keinen Fall wollen würde. Und erschießen darf ich ihn auf seinen Wunsch hin auch nicht.

LITTEN

Ja, das ist grundsätzlich richtig. Aber leider ist es nun doch nicht ganz so einfach. 2015 trat ein neues Gesetz in Kraft.

KELLER

Und was stand in diesem Gesetz?

LITTEN

In der neuen Vorschrift – § 217 Strafgesetzbuch – wurde unter anderem derjenige bestraft, der – ich zitiere: »in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt«
.

KELLER

Wen betraf das?

LITTEN

Auf jeden Fall Sterbehilfevereinigungen und Palliativmediziner …

VORSITZENDE

Unterbricht.

Bitte erläutern Sie den Begriff Palliativmediziner den Ratsmitgliedern, die keine Ärzte sind.

LITTEN

Das sind Ärzte, die Patienten mit weit fortgeschrittenen Erkrankungen behandeln, Menschen also, die nur noch eine kurze Lebenserwartung haben.

KELLER

Danke.

LITTEN

Nahestehende Personen durften nach diesem Gesetz Beihilfe zum Suizid leisten. Nicht aber zum Beispiel Sterbehilfevereinigungen oder Palliativmediziner. Das widersprach unserer Verfassung. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst eben auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Der Bürger hat die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und hierbei auf die freiwillige Hilfe Dritter zurückzugreifen. Seine Entscheidung ist als Akt autonomer Selbstbestimmung zu respektieren. Das Bundesverfassungsgericht erklärte deshalb § 217 im Februar 2020 für nichtig
.

KELLER

Schützt die Verfassung denn die Bürger nicht gleichzeitig auch?

LITTEN

Vor was? Das Recht, sich selbst zu töten, ist, wie gesagt, ein Freiheitsrecht des Menschen.

KELLER

Ich meine den Schutz vor Sterbehilfeorganisation. Vor Firmen also, die aus Gewinnstreben die Menschen zum Suizid geradezu verführen.

LITTEN

Es ist die Pflicht des Gesetzgebers, Auswüchse zu verbieten. Aber die Schweizer Sterbehilfeorganisationen zum Beispiel sind gemeinnützige Vereine – sie haben gar nicht das Ziel, Gewinne zu erwirtschaften.

KELLER

Darf der Gesetzgeber sie trotzdem verbieten?

LITTEN

Nein.

KELLER

Nein?

LITTEN

Der Gesetzgeber kann sie regulieren, aber er darf sie nicht verbieten.

KELLER

Es kann also zum Beispiel geprüft werden, ob ein Mensch ernsthaft sterben will. Ob sein Wunsch von Dauer ist. Und so weiter
.

LITTEN

Ja, natürlich. Der Staat muss das prüfen. Er muss prüfen, ob Sterbehilfevereine zuverlässig sind. Er kann Aufklärungs- und Wartepflichten für Patienten regeln. Auch eine »umfassende Beratung« halten die Richter für zwingend.

KELLER

Aber, wenn ich es richtig verstehe, dann darf der Gesetzgeber die Zustimmung nicht davon abhängig machen, ob eine unheilbare Krankheit vorliegt?

LITTEN

Das ist richtig.

KELLER

Ich möchte es anders fragen: Hat Herr Gärtner tatsächlich einen Anspruch auf das Medikament, das ihn umbringt?

LITTEN

Ja, genau diesen Anspruch hat er. Aber der Arzt kann natürlich frei entscheiden, ob er hilft.

KELLER

Das ist erschreckend. Wie wird die Sterbehilfe denn in anderen Ländern geregelt?

LITTEN

In den Niederlanden, in denen die ärztliche Sterbehilfe erlaubt ist, muss jeder Arzt einen Bericht vorlegen. Er muss darlegen, dass er alle gesetzlichen Kriterien eingehalten hat. Dieser Bericht wird von einer Kontrollkommission geprüft, bei Zweifeln informiert sie die Staatsanwaltschaft
.

KELLER

Ich hatte das Strafrecht immer so verstanden, dass es auch unser Leben schützen soll.

LITTEN

Das tut es auch. Jede Hilfe bei einem Suizid, der nicht freiverantwortlich begangen wird, ist mit hohen Strafen bedroht. Die Rechtsordnung darf den Bürger aber nicht bevormunden.

KELLER

Es kann doch nicht Aufgabe des Staates sein, beim Suizid zu helfen.

LITTEN

Da stimme ich Ihnen zu. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Frage, ob sich der Staat einmischen darf, wenn ein Arzt dazu bereit ist, einem Sterbewilligen zu helfen.

KELLER

Aber was hat das für Konsequenzen? Wenn jeder seinen freien Willen ausleben und sich mit der Hilfe eines Arztes töten darf, dann könnte auch eine 18-Jährige das Medikament verlangen, wenn sie Liebeskummer hat. Oder ein 20-Jähriger, der gerade seine Arbeit verloren hat und nur darüber verzweifelt.

LITTEN

So irritierend es für Sie vielleicht klingt: Tatsächlich gibt es keine Rechtspflicht zu leben. Es kann sie in einem freiheitlichen Verfassungsstaat auch nicht geben. Wenn Sie also den freien Willen ernst nehmen, dann ist das so, wie Sie es sagen, ja. Sie können den Suizidwunsch eines 
gesunden jungen und eines kranken alten Menschen rechtlich nicht unterschiedlich beurteilen. Allerdings muss natürlich in jedem Fall festgestellt werden, ob tatsächlich ein freier Willensentschluss vorliegt. Bei einem psychisch kranken Menschen zum Beispiel würde man das verneinen.

KELLER

Aber mit dieser Argumentation dürfen sich doch sogar Minderjährige selbst töten.

LITTEN

Belgien zum Beispiel hat ein in dieser Hinsicht sehr liberales Gesetz. Seit 2014 können dort auch Minderjährige ärztlich assistierten Suizid in Anspruch nehmen.

KELLER

Um Gottes willen. Ist das schon einmal passiert?

LITTEN

Drei solcher Fälle aus den Jahren 2016 und 2017 sind bekannt.

KELLER

Wie alt waren die Kinder?

LITTEN

Es waren, genau genommen, zwei Kinder und ein Jugendlicher, 9, 11 und 17 Jahre alt.

KELLER

Das wurde wirklich erlaubt?

LITTEN

Die Minderjährigen waren unheilbar krank. Einer hatte eine Stoffwechselerkrankung, ein anderer bösartige Hirntumore, der Dritte litt an tödlichem Muskelschwund. Ihr 
Leben war ihnen nur noch eine Qual, sie wollten sterben. Natürlich wurden auch die Eltern und die Ärzte gefragt, ihre Zustimmung war Voraussetzung.

KELLER

Gibt es so etwas auch in anderen Ländern?

LITTEN

In den Niederlanden und in Luxemburg.

KELLER

Das ist ein Dammbruch, einfach schrecklich.

LITTEN

Die Benelux-Länder sind nicht weniger rechtsstaatlich als unser Land. Die Diskussionen, die wir hier führen, gab und gibt es dort auch.

KELLER

Aber wenn Ärzte das tun, führt das doch zu den schrecklichsten Extremen. Wir haben es in unserer Geschichte erlebt. Denken Sie an die Euthanasie im Nationalsozialismus.

LITTEN

Die Nazis ermordeten 300.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen in ganz Europa. Sie sterilisierten über 400.000 Frauen und Männer. Von 1939 an wurden 10.000 erbkranke, geistig oder körperlich beeinträchtigte Säuglinge und Kinder in den sogenannten »Kinderfachabteilungen« umgebracht. Dahinter stand die wahnsinnige Idee einer »Rassenhygiene«, die Vernichtung sogenannten »unwerten Lebens«. Das waren Morde, bestialische Tötungen gegen den Willen der Betroffenen. Es hat nichts mit der Diskussion heute zu tun
.

KELLER

Ich glaube, das hat es durchaus. Auch damals fing es ja harmlos an. Der Psychologe Adolf Jost veröffentlichte zum Beispiel ein Buch mit dem Titel »Das Recht auf den Tod«. Das war 1895, 38 Jahre vor den Nazis.

LITTEN

Ich glaube, hierbei handelt es sich um etwas gänzlich Anderes. In diesem Buch wird ausgeführt, wer sterben muss
, weil das für die Volksgemeinschaft besser wäre. Es ging also um Fremd
bestimmung, um Morde zum angeblichen Wohl der Gesellschaft. Hier reden wir über das genaue Gegenteil, nämlich über die Selbst
bestimmung des mündigen Bürgers.

KELLER

Aber das ist doch immer der Anfang. Der Philosoph Robert Spaemann zitierte den amerikanischen Arzt Leo Alexander, der die Prozesse gegen die Euthanasieärzte der Nazis beobachtete. Alexander schrieb 1949, dass allen, die sich mit diesen Nazi-Verbrechen beschäftigten, klar geworden sei – ich zitiere –, »dass diese Verbrechen aus kleinen Anfängen wuchsen. Am Anfang standen zunächst feine Akzentverschiebungen in der Grundhaltung der Ärzte. Es begann mit der Auffassung, die in der Euthanasiebewegung grundlegend ist, dass es Zustände gibt, die als nicht mehr lebenswert zu betrachten sind. In ihrem Frühstadium betraf diese Haltung nur die schwer und chronisch Kranken. Nach und nach wurde der Bereich jener, die unter diese Kategorie fallen, erweitert und auch die sozial Unproduktiven, die ideologisch 
Unerwünschten, die rassisch Unerwünschten dazugerechnet.« Zitat Ende.

LITTEN

Sie können eine Prüfung verlangen, ob ein Sterbewunsch ernst gemeint ist, ob er gut überlegt ist, ob er von Dauer ist und nicht von Dritten beeinflusst wird.

KELLER

Ich glaube, es ist falsch. Wenn wir damit anfangen, mögliche Voraussetzungen für eine ärztliche Beihilfe beim Suizid allgemeingültig zu formulieren, machen wir das Sterben verhandelbar. Am Ende werden wir dann auch über das Töten verhandeln. Wir müssen uns davor schützen.

LITTEN

Das wird kaum gelingen. Sie können doch nicht die Tatsache ignorieren, dass sich Menschen töten wollen. Denken Sie an die Fälle, von denen Frau Dr. Brandt eben berichtete. Oder an die Schienensuizide.

KELLER

Was ist das?

LITTEN

Menschen, die sich vor den Zug werfen.

KELLER

Dafür gibt es einen eigenen Begriff?

LITTEN

Alleine in Deutschland versuchen sich ungefähr 800 Menschen pro Jahr auf diese Weise das Leben zu nehmen. Etwa 10 Prozent der Versuche misslingen und es werden »nur« Gliedmaßen abgetrennt. Hinzu kommt die 
Traumatisierung der Lokführer. Sie erleben den Aufprall fast immer unmittelbar, sie sehen die Opfer. Oft werden die Selbstmörder vom Zug enthauptet, ihre Leichen sind unnatürlich entstellt, die Knochen zu Brei zermalmt.

KELLER

Trotzdem, wie erschreckend diese Fälle auch sein mögen: Ärzte dürfen ihre Hand nicht zu dem Suizid eines gesunden Menschen reichen.

LITTEN

In Kanada hat der Supreme Court 2015 entschieden, das gesetzliche Verbot des ärztlich assistierten Suizids verletze die Grundrechte der Bürger in einer Weise, die mit elementaren Verfassungsgrundsätzen nicht übereinstimme. Das ist sicher richtig. Ob ein Arzt seinem Patienten helfen will, ist keine Frage, die das Recht beantworten kann. Das muss er selbst nach seinen ethischen Vorstellungen entscheiden. Das Bundesverfassungsgericht hat das in großer Klarheit entschieden. Wir können bedauern, wenn ein Mensch sterben will. Wir dürfen natürlich alles versuchen, ihn umzustimmen. Aber wenn uns das nicht gelingt, ist seine freie Entscheidung zu respektieren und zu akzeptieren.

KELLER

Ich habe keine weiteren Fragen, vielen Dank.

Keller geht zurück zu ihrem Platz.

VORSITZENDE

Vielen Dank, Frau Dr. Keller. Herr Biegler, bitte
.

Biegler geht zu dem Tisch und bleibt stehen.

VORSITZENDE

Sie können sich gerne setzen.

BIEGLER

Ich stehe lieber. Frau Professorin Litten, mein Name ist Biegler, ich bin Rechtsanwalt. Wie Sie vorhin gehört haben, vertrete ich die Interessen von Herrn Gärtner.

LITTEN

Ich weiß, wer Sie sind.

BIEGLER

Ach. Woher?

LITTEN

Eine Reihe der Verfahren, in denen Sie verteidigt haben, endeten vor dem Verfassungsgericht, an dem ich Richterin bin.

BIEGLER

Nun ja, man tut, was man kann.

Gelächter bei den Ratsmitgliedern.

BIEGLER

Tatsächlich habe ich aber nur wenige Fragen.

LITTEN

Bitte.

BIEGLER

Sie haben eben gesagt, die ärztliche Entscheidung ist nach ethischen Vorstellungen zu treffen.

LITTEN

Ja
.

BIEGLER

Muss sie nach christlichen Werten entschieden werden?

LITTEN

Das ist möglich, aber nicht zwingend.

BIEGLER

Können Sie uns das erklären?

LITTEN

In Artikel 4 des Grundgesetzes heißt es im ersten Absatz: »Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.« Und der zweite Absatz fügt hinzu: »Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.«

BIEGLER

Was bedeutet das in einfachen Worten?

LITTEN

Jeder Bürger kann glauben, woran er möchte. Der Mensch ist frei in seinem Glauben und seinen Anschauungen.

BIEGLER

Der christliche Gott – wird er von unserer Verfassung besonders geschützt?

LITTEN

Nein. Gott ist keine Person, keine Institution, keine Firma bürgerlichen Rechts oder etwas Ähnliches. Gesetze können ihn weder verpflichten noch ihm Rechte zusprechen.

BIEGLER

Also wird dem christlichen Glauben im Vergleich zu anderen Religionen kein Vorrang eingeräumt
?

LITTEN

Die Verfassung kennt kein richtiges
 religiöses Bekenntnis. Das Bundesverfassungsgericht hat es einmal so formuliert: »Die Privilegierung bestimmter Bekenntnisse« und »die Ausgrenzung Andersgläubiger« sind verboten.

BIEGLER

Nun hören und lesen wir immer wieder, dass unser Staat auf christlichen Werten beruhe. Auch in der Verfassung gibt es ja einen direkten Bezug auf Gott. In der Präambel steht, dass das Grundgesetz in Verantwortung vor Gott und den Menschen erlassen worden sei.

LITTEN

Das ist in vielen westlichen Staaten der Fall.

BIEGLER

Heißt das denn nicht, dass sich der Staat zum Christentum bekennt?

LITTEN

Nein. Die Rechtswissenschaft nimmt an, die Erwähnung von Gott in der Präambel sei ein Ausdruck von Demut.

BIEGLER

Demut?

LITTEN

Das Grundgesetz wurde kurz nach dem Krieg beraten. Einen Nazi-Staat wollte man nie wieder.

BIEGLER

Was hat das mit Gott zu tun?

LITTEN

Jeder totalitäre Staat begreift sich als absolut. Über ihm gibt es keine Wahrheit, der Staat ist Selbstzweck. Das 
lehnten die Väter und Mütter des Grundgesetzes ab. Sie wussten, dass die Verfassung – wie jedes Gesetz – anfällig und fehlerhaft ist. Es gibt keine staatliche Ordnung, die perfekt wäre. Zu wissen, dass alles, was der Mensch tut, begrenzt ist – ist demütig. Deshalb steht Gott in der Präambel.

BIEGLER

Das Grundgesetz hat es also nicht zum Ziel der Republik erklärt, das Christentum durchzusetzen. Es begründet nicht einen christlichen Staat. Die christlichen Werte – was auch immer sie sein mögen, wir hören ja später den Bischof – sind für uns in dieser Frage, die wir hier diskutieren, überhaupt nicht verbindlich?

LITTEN

Das trifft zu.

BIEGLER

Danke. Kommen wir zu einer anderen Frage. Frau Dr. Keller hat eben davon gesprochen, die jetzt erlaubte ärztliche Beihilfe zum Suizid wird – wie sie es formulierte – zu einem Dammbruch führen. Können Sie mir sagen, in welchen Ländern es solche Regelungen gibt?

LITTEN

Liberale Sterbehilfegesetze oder eine entsprechende Rechtsprechung gibt es in der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Kanada und in mehreren US
-Bundesstaaten: in Oregon, Washington, Vermont, Colorado und Kalifornien. In Schweden ist der assistierte Suizid ebenfalls erlaubt, aber nur wenn der Helfer eine Privatperson ist
.

BIEGLER

Und in Europa – gibt es hier Gerichtsurteile, ob solche Sterbehilfegesetze zulässig sind?

LITTEN

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bisher zwei Entscheidungen in diesem Zusammenhang gefällt. Er hat dabei ausgeführt, dass die einzelnen Länder der Gemeinschaft einen weiten Handlungs- und Beurteilungsspielraum haben. Konkret über die Suizidbeihilfe hat er bisher allerdings nicht entschieden. Das hat das Bundesverfassungsgericht im Februar 2020 getan. Die Suizidhilfe ist nun auch in Deutschland grundsätzlich erlaubt.

BIEGLER

Wie sind die Erfahrungen mit der Sterbehilfe in den von Ihnen genannten Ländern? Nehmen wir zum Beispiel die Schweiz.

LITTEN

Es gibt dort sechs Sterbehilfeorganisationen. Die größte – Exit – gibt es seit mehr als 30 Jahren, sie hat über 120.000 Mitglieder. Drei Viertel der Bevölkerung befürworten oder akzeptieren organisierte Suizidhilfe. 86 Prozent wollen, dass Ärzte die Suizidhilfe durchführen.

BIEGLER

Wie oft hat dieser Verein Sterbehilfe geleistet?

LITTEN

Seit seiner Gründung 1982 in über 3.000 Fällen
.

BIEGLER

Gab es in diesen über 30 Jahren seit Gründung jemals eine Verurteilung eines Arztes oder eines Sterbebegleiters?

LITTEN

Nein, wobei jeder einzelne Todesfall von den Behörden untersucht wird.

BIEGLER

Kam es jemals zu finanziellen Unregelmäßigkeiten? In Deutschland wird solchen Organisationen ja oft Gier oder Schlimmeres unterstellt. Ich meine auch bei Frau Dr. Keller solche Bedenken herausgehört zu haben.

LITTEN

Alle Finanzen legt Exit offen, sie können von jedermann eingesehen werden. Der Verein arbeitet transparent. Soweit bekannt ist, gab es keine finanziellen Verfehlungen.

BIEGLER

Wie ist die Sterbehilfe in der Schweiz gesetzlich geregelt?

LITTEN

Die Hilfe zum Suizid ist straflos, wenn sie nicht aus selbstsüchtigen Beweggründen erfolgt.

BIEGLER

Das ist alles?

LITTEN

Weitere gesetzliche Regelungen gibt es dazu nicht. Exit verlangt allerdings noch weitere Voraussetzungen. Zum Beispiel die Urteils- und Handlungsfähigkeit des Patienten, die Autonomie und Konstanz des Sterbewunsches, oder eine Krankheit mit schlechter Prognose oder unerträglichem Leid
.

BIEGLER

Welche Aufgabe kommt dort den Ärzten zu?

LITTEN

Sie verschreiben das Medikament Natrium-Pentobarbital in einer so hohen Dosis, dass sie sicher zum Tod führt, also 15 Gramm. Natürlich sind die Schweizer Ärzte auch ihrem Standesrecht unterworfen, das sie eigentlich dazu verpflichtet, das Leben unbedingt zu schützen und zu bewahren, aber sie besitzen einen Entscheidungsspielraum. Dieser wird von der Ärztekammer respektiert.

BIEGLER

Wie alt sind die Patienten im Durchschnitt?

LITTEN

76 Jahre. Etwa 50 Prozent leiden an Krebs.

BIEGLER

Es ist immer wieder zu lesen, dass Deutsche in die Schweiz gefahren sind, um sich dort zu töten.

LITTEN

Das trifft zu. Vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts war das notwendig. Ein anderer Verein – Dignitas – bietet eine Begleitung und Beihilfe zum Suizid auch für Ausländer an. 2017 nahmen sich dort 71 deutsche Staatsbürger das Leben. Seit der Gründung des Vereins im Jahr 1998 waren es nach eigenen Angaben insgesamt 1.150 Deutsche.

BIEGLER

Gab es dort durch die Sterbehilfe also den Dammbruch, den Frau Dr. Keller beklagte
?

LITTEN

Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse über die langfristigen Auswirkungen der Zulassung geschäftsmäßiger Suizidhilfe existieren nicht. Aber bitte sehen Sie sich die Zahlen an. In der Schweiz und in Deutschland gibt es etwa gleich viele Suizide im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße. Auch in den Niederlanden gab es keine signifikante Erhöhung der Sterberate. Angesichts dieser Zahlen scheint mir die Rede von einem Dammbruch verfehlt zu sein.

BIEGLER

Vielen Dank.

Zur Vorsitzenden.

Ich habe keine Fragen an die Sachverständige mehr.

Biegler und Litten gehen zurück zu ihren Plätzen.

VORSITZENDE

Jetzt hören wir Herrn Professor Sperling. Bitte, könnten Sie nach vorne kommen?

Sperling geht zum Tisch der Sachverständigen und setzt sich.

VORSITZENDE

Guten Abend, Herr Professor Sperling. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben.

SPERLING

Selbstverständlich
.

VORSITZENDE

Herr Professor Sperling, Sie sind im Vorstand der Bundesärztekammer?

SPERLING

Im Präsidium.

VORSITZENDE

Können Sie den Mitgliedern des Rats, die keine Ärzte sind, zunächst erklären, was die Bundesärztekammer ist?

SPERLING

Sie ist die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung; sie vertritt die berufspolitischen Interessen der rund 500.000 Ärztinnen und Ärzte in Deutschland.

VORSITZENDE

Danke. Nun, Frau Dr. Keller, bitte stellen Sie Ihre Fragen.

Keller geht nach vorne und setzt sich.

KELLER

Danke. Würden Sie uns bitte die Ansicht Ihrer Kammer zu der Frage eines ärztlich begleiteten Suizids erläutern?

SPERLING

Eigentlich ist unsere Auffassung sehr einfach. Auch den Nichtärzten hier ist sicherlich der Eid des Hippokrates ein Begriff.

KELLER

Das Gelöbnis des Arztes.

SPERLING

Hippokrates war ein griechischer Arzt, er lebte etwa 400 vor Christus. Nach ihm wurde die früheste Formel ärztlicher Ethik benannt. Dieser Eid verbot es schon in der 
Antike, Patienten todbringende Mittel zu verabreichen. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

KELLER

Führen Sie das bitte aus.

SPERLING

Die Aufgabe eines Arztes ist, Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und gegebenenfalls wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden Beistand zu leisten.

KELLER

Was ist mit der Hilfe bei der Selbsttötung?

SPERLING

Das ist keine Sterbebegleitung. Ärzte dürfen so etwas nicht tun. Es widerspricht diesem Eid und dem Ethos der Ärzteschaft.

KELLER

Haben Sie Ihre Mitglieder dazu befragt?

SPERLING

Ja, eine überwältigende Mehrheit lehnt das ab.

BIEGLER

Zwischenruf.

62 Prozent sind doch keine überwältigende Mehrheit.

VORSITZENDE

Herr Rechtsanwalt, wir sind solche Zwischenrufe nicht gewohnt. Lassen Sie uns doch bitte die Form wahren.

BIEGLER

Hm
.

KELLER

Zurück zur Sache. Wir haben gehört, dass jeder Mensch das Recht hat, selbstbestimmt zu sterben.

SPERLING

Ich habe große Probleme damit.

KELLER

Womit?

SPERLING

Damit, an eine freie Selbstbestimmung bei Suizidgefährdeten zu glauben.

KELLER

Warum?

SPERLING

Es gibt Untersuchungen in Europa, den Vereinigten Staaten, Australien und Asien zum Suizid. Es hat sich dabei gezeigt, dass die meisten Selbstmörder an schweren psychischen Störungen leiden. 90 bis 95 Prozent der Menschen, die sich das Leben nahmen, waren psychisch erkrankt.

KELLER

Die Menschen legen also Hand an sich, weil sie krank sind?

SPERLING

Ja. Sie nehmen sich eben gerade nicht freiwillig und selbstbestimmt das Leben. Es kann nicht richtig sein, dass ein Arzt in dieser Situation zum Tod verhilft. Das wäre zynisch. Er soll heilen, nicht töten. Und wir können diesen Menschen helfen. Depressionen lassen sich heute gut behandeln. Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass sich 
nach einer depressiven Phase der Wunsch zu sterben in aller Regel wieder verflüchtigt. Die Menschen finden zurück ins Leben.

KELLER

Aber es gibt doch die gut überlegte, die freiwillige Selbsttötung. Herr Gärtner hat Gutachten vorgelegt, wonach er geistig völlig gesund ist.

SPERLING

Sie fragen nach dem sogenannten Bilanzselbstmord? Nein, den gibt es kaum, der ist äußerst selten. Sehr viel häufiger ist der Suizidversuch nur ein Ruf nach Hilfe, ein Versuch, auf sich aufmerksam zu machen. Denken Sie daran, dass wir etwa 11.000 Suizide im Jahr in diesem Land haben. Und etwa das Zehnfache an Suizidversuchen. Dreimal so viele Menschen sterben durch Suizide wie im Straßenverkehr, insgesamt sind es etwa 1,13 Prozent aller Todesfälle.

KELLER

Aber es gibt doch eine endgültige Hoffnungslosigkeit. Den Wunsch, mit dem Leben abzuschließen.

SPERLING

Wir müssen uns immer ansehen, woran das liegt. Ich nenne ein Beispiel. Wir wissen aus Studien der Europäischen Gemeinschaft, dass eine Zunahme der Arbeitslosigkeit um etwa ein Prozent zu einem zusätzlichen Suizid je 100.000 Einwohnern führt.

KELLER

Wo wurde das gemessen
?

SPERLING

In 26 EU
-Ländern. Weshalb sollen Ärzte, deren Beruf es ist, das Leben zu bejahen, bei einer solchen Selbsttötung wegen Arbeitslosigkeit helfen? Es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, diesen Menschen Hoffnung zu geben, und keine ärztliche, sie zu töten.

KELLER

Ich verstehe, was Sie meinen.

SPERLING

Ich möchte noch ein anderes Beispiel nennen. Wir wissen, dass bei den Suizidversuchen die gefährdetste Gruppe 15- bis 25-jährige Frauen sind. Vom Liebeskummer bis zum Mobbing gibt es alle möglichen Ursachen dafür. Soll ein Arzt wirklich auch jungen Menschen dabei helfen zu sterben?

KELLER

Wird sich das Bild des Arztes in der Öffentlichkeit verändern, wenn er seinen Patienten auf deren Wunsch ein todbringendes Mittel verschreibt?

SPERLING

Natürlich. Ein Arzt, der hilft zu töten, zerstört das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt. Dieses Vertrauensverhältnis ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage aller Behandlung.

KELLER

Ja, das sehe ich auch so. Aber was macht für einen Patienten dieses Verhältnis aus
?

SPERLING

Jeder Patient kann sich darauf verlassen, dass sich ein Arzt an bestimmte Regeln hält.

KELLER

Ich würde sagen, dass er vor allem befähigt ist.

SPERLING

Ja, aber nicht nur das. Er wird sich nicht nur darum kümmern, dass der Patient gesund wird, er wird ihn im Rahmen seines Berufes auch beschützen.

KELLER

Das sind die allgemeinen Regeln unseres Berufsstandes.

SPERLING

Der Patient muss den Arzt nicht kennen, weder seine Glaubwürdigkeit noch seine moralischen Vorstellungen. Er weiß, dass der Arzt nicht an sein Bett treten wird, um ihn zu töten, sondern um ihn zu heilen. Ohne solche Berufsregeln gibt es kein Vertrauen.

KELLER

Und warum, glauben Sie, ist dieses Vertrauen gefährdet, wenn ein Arzt Beihilfe zum Suizid leistet?

SPERLING

Nur dann, wenn der Arzt niemals töten darf, sichert das dem Patienten die letzte Gewissheit.

KELLER

Und was bedeutet das für die Sterbebegleitung?

SPERLING

Wir Ärzte leisten Hilfe im
 und beim
 Sterben. Wir dürfen Behandlungen begrenzen und lebenserhaltende Maßnahmen beenden, wenn der Patient das verlangt. Aber es ist 
eine Katastrophe, dass wir jetzt Hilfe zum
 Sterben leisten sollen.

BIEGLER

Unterbricht.

Das ist freiwillig, kein Arzt muss so etwas tun.

KELLER

Reden wir über Herrn Gärtner. Er ist kein psychisch kranker Mensch. Er will keine Aufmerksamkeit, sondern er will sterben.

SPERLING

Aber warum? Ich kann das nicht aus der Ferne beurteilen, aber die meisten Menschen wie er haben Angst vor Krankenhäusern, vor Schmerzen, vor Hilflosigkeit, vor der Einsamkeit. Dagegen müssen wir etwas unternehmen.

KELLER

Was können wir tun?

SPERLING

Wir müssen der Bevölkerung flächendeckend Palliativmedizin anbieten. Wir können heute die Schmerzen am Lebensende betäuben und so ein würdiges Sterben in einem Hospiz ermöglichen. Das kostet viel Geld, ist aber absolut notwendig.

KELLER

Nun will Herr Gärtner, wie er vorhin gesagt hat – und ich auch aus zahlreichen Gesprächen weiß –, in Würde sterben. Nicht an Schläuchen, nicht hilflos.

SPERLING

Das ist völlig verquer
.

KELLER

Warum?

SPERLING

Denken Sie an die zahlreichen Hospize. Denken Sie an die Palliativmediziner und das Pflegepersonal, deren Aufgabe es ist, den Schmerz und das Leid zu lindern. Zu behaupten, nur der ärztlich assistierte Suizid wäre menschenwürdig, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die sich jeden Tag um Todkranke kümmern.

KELLER

Ein würdevolles Sterben ist auch in Hospizen möglich?

SPERLING

Gerade dort. Und die Würde – sie ist doch mittlerweile ein fast beliebiger Begriff geworden. Sie liefert beinahe jede Antwort. Gegner und Befürworter der Sterbehilfe können sich darauf berufen.

KELLER

Vielen Dank.

Keller geht zu ihrem Platz.

VORSITZENDE

Dann ist jetzt Herr Biegler mit seinen Fragen an der Reihe.

Biegler geht nach vorne, bleibt wieder stehen.

BIEGLER

Ich verstehe es einfach nicht.

SPERLING

Was? Was verstehen Sie nicht
?

BIEGLER

Ich verstehe den Unterschied nicht, den Sie machen. Also: Wenn Ihr Patient wünscht, dass eine Behandlung abgebrochen wird, tun Sie das.

SPERLING

Ja, dazu bin ich verpflichtet. Der Patient hat das Recht, darüber selbst zu bestimmen.

BIEGLER

Aber wenn Ihr Patient Sie darum bittet, ihm ein Mittel zu geben, mit dem er sich selbst töten kann, halten Sie das für falsch.

SPERLING

Ja.

BIEGLER

Sehen Sie, diesen Unterschied verstehe ich nicht.

SPERLING

Ich will es Ihnen erklären. Der Abbruch der Behandlung ist ein Unterlassen. Wenn ich ihm ein Mittel gebe, ist das ein aktives Tun.

BIEGLER

Verzeihen Sie, aber ist das nicht wirklichkeitsfremd? Sie müssen doch auch bei einem Behandlungsabbruch Maschinen abstellen, Schläuche herausziehen, die künstliche Ernährung stoppen oder was Sie sonst noch so tun. Sie handeln also. Sie tun etwas »aktiv«, wie Sie sich ausdrücken
.

SPERLING

Aber bei einer Beihilfe zum Suizid will ich den Tod herbeiführen. Bei einem Behandlungsabbruch nehme ich ihn nur in Kauf.

BIEGLER

Ja? Wenn Sie eine Behandlung abbrechen, Herr Professor Sperling, dann ist der Tod doch keine unbeabsichtigte Nebenfolge. Im Gegenteil. Der Tod, das Sterbenlassen, ist das Ziel.

SPERLING

Nein, der Tod ist nie unser Ziel. Es ist doch etwas völlig anderes, ob jemand letztlich an einer Krankheit stirbt oder daran, dass er sich vergiftet. Wenn wir beim Suizid helfen, wird sich die Gesellschaft verändern. Wir werden anders über das Sterben denken.

BIEGLER

Wer behauptet das?

SPERLING

Die Bundesärztekammer. Auch der Weltärztebund sieht das so.

BIEGLER

Na ja, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.

VORSITZENDE

Herr Rechtsanwalt, noch einmal: Dieses Thema ist sehr ernst. Es eignet sich wohl kaum für Kalauer
.

BIEGLER

Zur Vorsitzenden.

Nun, eine Gefahr zu beschwören bedeutet doch nicht, eine Sache zu widerlegen. Aber gut, ich versuche es anders.

Zu Sperling.

Warum wird sich die Gesellschaft denn verändern? Und wie?

SPERLING

Ärzte werden künftig eine derartige »Leistung« anbieten, es wird eine Ziffer in der Gebührenordnung dazu geben – Suizidhilfe: 146,80 Euro. Wir werden Ärzte im Studium dafür ausbilden, Professoren werden Seminare über das Töten halten. Das ist jetzt kein grauer Randbereich mehr, sondern das alles wird mitten in der Gesellschaft stattfinden. Unsere Vorstellung vom Sterben wird sich verändern, unser Umgang mit Leidenden und dem Ende des Lebens.

BIEGLER

Unser oberstes Gericht hat so entschieden. Aber ich wüsste auch nicht, was schlimm daran sein sollte. Sagt Ihnen die »Ulmer Denkschrift« noch etwas?

SPERLING

Nein.

BIEGLER

Das war 1964 ein Ärzteprotest gegen die damals recht neue Antibabypille. 140 Ärzte, darunter viele bekannte Professoren, haben ihn unterzeichnet. Die Pille werde 
zu einer »öffentlichen Sexualisierung« führen. Der Arzt würde zu einem – Zitat – »Diener des Sich-Auslebens«. Die Pille, meinten viele Ihrer Kollegen, dürfe deshalb nur verheirateten Frauen verschrieben werden.

SPERLING

Ich will und kann das nicht verteidigen. Heute geht es aber um etwas völlig Anderes.

BIEGLER

Tut es das? Diese Ärzte damals argumentierten wie Sie, verehrter Herr Professor Sperling. Sie sahen in der Empfängnisverhütung ein – Zitat: »Aufweichen der gesellschaftlichen Moral, wodurch die Bevölkerung langfristig in Sittenlosigkeit zu verfallen« drohe.

SPERLING

Das war sicher übertrieben.

BIEGLER

Die Prognose Ihrer Kollegen war schlicht falsch. Die Folge der Pille war nicht Sittenlosigkeit, sondern eine Gesellschaft ohne die Peinlichkeiten der 50er Jahre.

SPERLING

Das war eine Entwicklung.

BIEGLER

Genau, eine Entwicklung. Wie heute. Auch bei der Diskussion um die Abtreibung gaben viele Ihrer Kollegen kaum ein besseres Bild ab. Ein Arzt schrieb, er wolle nicht »zum Henker des Staates gemacht« werden. Ein Herr Professor sprach von »Exekutionen«.

SPERLING

Ich sehe da keinen Zusammenhang zu unserem Thema hier
.

BIEGLER

Immer noch nicht? Ihre Bundesärztekammer erklärte damals, ich zitiere: »Aufgabe des Arztes ist es, Leben zu erhalten und zu fördern, nicht es zu vernichten.« Und ein berühmter Gynäkologe schrieb, dass die Menschen so mit der Zeit die Achtung und Ehrfurcht vor dem keimenden Leben verlören. Ich habe nicht gerade das Gefühl, dass das eingetroffen ist. Sie?

SPERLING

Im vorliegenden Fall haben wir aber Zahlen. Seit die Sterbehilfe in Oregon erlaubt ist, steigerten sich die Fälle ärztlich assistierter Suizide zwischen 1998 und 2014 um fast 700 Prozent.

BIEGLER

Ach kommen Sie, Herr Professor Sperling. 700 Prozent klingt furchtbar, aber wissen Sie, wie viele es tatsächlich waren? Letztes Jahr haben sich in Oregon 218 Patienten eine tödliche Medizin verschreiben lassen – damit getötet haben sich nur 143 Menschen. Sie sehen daran auch, wie beruhigend es für die Menschen ist, ein solches Rezept in der Tasche zu haben.

SPERLING

Die Zahlen sind dennoch erschreckend.

BIEGLER

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das ernst meinen. Ein Jahr zuvor waren es ganze 138 Personen. Und insgesamt waren es in den zwanzig Jahren, seit dieses Gesetz existiert, gerade einmal 1.275 Menschen, die mit Hilfe 
von Ärzten Suizid begingen. Das sind Ihre 700 Prozent – keine 130 Menschen im Jahr.

SPERLING

Oregon ist nur ein kleiner Staat. Sie müssen diese Zahlen auf Deutschland hochrechnen.

BIEGLER

Und was würde das bedeuten? Stellen Sie sich vor, hier im Saal würde es plötzlich brennen. Wir alle rennen zum Notausgang, der für genau diesen Gefahrenfall eingerichtet wurde. Wenn Sie jetzt sagen, zu viele Menschen nehmen in ihrer Not die ärztliche Hilfe beim Suizid in Anspruch, heißt das, wenn’s brennt, nehmen zu viele Menschen den Notausgang. Das ist doch Unsinn. Es ist richtig, Notausgänge zu bauen, und es ist richtig, sie zu benutzen.

SPERLING

Ich sage es noch einmal, der hippokratische Eid gebietet …

BIEGLER

Unterbricht.

Ach ja, den hatte ich schon wieder vergessen, Ihren hippokratischen Eid. Sagen Sie uns doch bitte, wann schwört ein Arzt diesen Eid eigentlich? Bei Beginn seines Studiums? Am Ende? Oder erst bei seiner Zulassung als Arzt?

SPERLING

Er schwört ihn nicht ausdrücklich
.

BIEGLER

Ach so? Sie berufen sich also auf einen Eid, den Sie selbst nie geschworen haben?

SPERLING

Dieser Eid verkörpert unseren Ethos.

BIEGLER

Ist das so? Steht in diesem 2.000 Jahre alten Eid nicht auch, dass ein Arzt niemals einen Blasenstein operieren dürfe?

SPERLING

Das ist natürlich veraltet.

BIEGLER

Und steht dort nicht auch, ein Arzt dürfe einer Frau niemals ein Abtreibungsmittel geben?

SPERLING

Das ist auch veraltet. Es gibt längst eine moderne Fassung des Ärztegelöbnisses, die so genannte Genfer Deklaration des Weltärztebundes.

BIEGLER

Ich verstehe. Sie haben vorhin über diese Gift-Passage in dem Eid gesprochen. Können Sie diese noch mal wiederholen?

SPERLING

Der Satz heißt wörtlich: »Ich werde niemandem, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten.
«

BIEGLER

Und in der modernen Fassung, die für unsere Tage gelten soll, in der Genfer Deklaration also – steht das dort auch? Dass ein Arzt niemals tödliches Gift verabreichen darf?

SPERLING

Nein.

BIEGLER

Oh. Nein? Diese für Sie so wichtige Passage fehlt also heute? So wie die Blasensteine?

VORSITZENDE

Bitte, Herr Rechtsanwalt, bitte.

BIEGLER

Aber etwas anderes steht doch in dieser modernen Fassung. Ich darf zitieren: »Ich werde die Autonomie und die Würde meiner Patientin oder meines Patienten respektieren.«

SPERLING

Ja.

BIEGLER

Und, Herr Professor Sperling, geht es denn bei der Hilfe zum Suizid nicht genau darum – um die Autonomie und die Würde des Patienten?

SPERLING

So ist dieser Absatz nicht gemeint. Der Weltärztebund hat erst kürzlich noch einmal ausdrücklich gesagt – übrigens wie die Bundesärztekammer –, ein Arzt handelt unethisch, wenn er beim Suizid hilft
.

BIEGLER

Widerspricht sich das nicht? Sehen Sie, wenn Ihre Kunst die Lebensbedingungen nicht mehr verbessern kann, ich also am Leben nur noch leide, muss dann Ihre Ethik nicht gerade die Suizidhilfe erlauben?

SPERLING

Ein Arzt kann nicht dem Tod dienen. Ich werde mich nicht dazu zwingen lassen.

BIEGLER

Kein Mensch will Sie zu irgendetwas zwingen. Die Entscheidung, ob Sie Ihren Patienten so helfen wollen, liegt ausschließlich bei Ihnen. Es geht doch darum, ob Ärzte Beihilfe zum Suizid leisten dürfen
, nicht, dass sie es müssen
. Was ist denn die Alternative? Dass Bürger ins Ausland reisen, wenn sie mit ärztlicher Hilfe sterben wollen? Für mich ist es schon schlimm genug, wenn ich alt und tüttelig werde, ich will dann nicht auch noch reisen müssen.

SPERLING

Sie sprechen von der Schweiz.

BIEGLER

Ja. Wir haben es vorhin gehört. Menschen mussten es auf sich nehmen, in einem fremden Land, in fremden Zimmern und fremden Betten zu sterben, weil sie nur so die Hilfe eines Arztes bekommen konnten. Das muss ich meinem Freund heute zum Glück nicht mehr zumuten.

SPERLING

Sie wollen mich nicht verstehen
.

BIEGLER

Glauben Sie? Ist es besser, die Menschen auf Stricke, Messer, Sprünge aus Hochhäusern und anderen grausamen Irrsinn zu verweisen? Nun gut. Herr Professor Sperling, Sie haben vorhin gesagt, dass die ärztliche Beihilfe zum Suizid das Arzt-Patienten-Verhältnis schädigen würde.

SPERLING

Ja.

BIEGLER

Es geht also um Vertrauen?

SPERLING

Natürlich. Der Patient verliert das Vertrauen.

BIEGLER

Ich würde einem Arzt vertrauen, der mir hilft, wenn’s drauf ankommt. Und das kann eben auch das Sterben sein.

SPERLING

Sie glauben, dass Medizin eine neutrale Tätigkeit ist, eine bloße Dienstleistung. Aber das stimmt nicht. Sie ist auch ein moralischer Beruf. Wir haben unsere Werte definiert. Wir können nur die Leistungen anbieten, die mit diesen Werten übereinstimmen. Die bessere Antwort auf Ihre Fragen ist deshalb nicht, Suizidbeihilfe zu erlauben, sondern eine umfassende Palliativmedizin anzubieten.

BIEGLER

Es gibt auch andere Ärzte. Manche sagen, der letzte Dienst für einen Mitmenschen sei ein Akt tiefsten Respektes, ein Akt größter Humanität
.

SPERLING

Vor 20 Jahren bin ich im Krankenhaus durch Sterbeabteilungen gegangen. Immer wieder habe ich Menschen vor Schmerzen schreien gehört. Das ist heute anders, niemand muss mehr leiden. Wir können in nahezu allen Fällen den Menschen die Schmerzen nehmen.

BIEGLER

In nahezu allen Fällen?

SPERLING

Ja. Der Sterbewunsch verschwindet damit.

BIEGLER

Und was ist mit den Fällen, in denen Ihre Kunst nicht so erfolgreich ist? Wir sollten doch nicht so tun, als ob die Palliativmedizin zu 100 Prozent helfen kann.

SPERLING

Aber doch fast immer.

BIEGLER

Wie kommt es dann, dass manche Menschen, die von der Palliativmedizin bestens betreut werden, dennoch sterben möchten?

SPERLING

Das kommt nur sehr selten vor.

BIEGLER

Etwa 20 Prozent der Palliativpatienten möchten sich selbst töten. 20 Prozent! Mir scheint das nicht gerade wenig zu sein. Und Sie wissen selbst, dass die Fenster von Krebsstationen, wenn sie in den oberen Etagen eines Krankenhauses liegen, oft vergittert sind. Aber selbst wenn Sie recht hätten, Herr Professor Sperling – ist es 
nicht so, dass es in diesem Land noch viel zu wenig Palliativstationen gibt?

SPERLING

Ja, wir müssen sie dringend ausbauen, ohne jede Frage.

BIEGLER

Wie viele Ärzte in unserem Land haben überhaupt eine Ausbildung als Palliativmediziner?

SPERLING

Drei Prozent.

BIEGLER

Drei Prozent? Ah. Ich will auf keinen Fall die Suizidbeihilfe und die Palliativmedizin gegeneinander ausspielen. Wir brauchen beides, und wir müssen sehr viel mehr für die Medizin tun. Aber bitte, was nutzt uns Ihre freundliche Vision von einem schmerzfreien Tod, wenn Sie ihn gar nicht allen Menschen garantieren können? Es wird Jahrzehnte dauern, bis wir so weit sind.

SPERLING

Das liegt nicht in meiner Verantwortung.

BIEGLER

Da haben Sie zwar recht, aber das ist auch – um Ihr Wort aufzugreifen – ein wenig zynisch. Interessiert es Sie denn nicht, dass es mittlerweile eine Vielzahl von seriösen Umfragen gibt, die immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommen: 60 bis 70 Prozent der Menschen wollen, dass ein Arzt ihnen beim Suizid hilft, wenn sie ihn darum bitten. Und nach einer Umfrage aus dem Jahr 2003 haben 84 Prozent der Bürger der folgenden Aussage zugestimmt: »Wenn mein Hausarzt einem unheilbar kranken 
Patienten bei der Selbsttötung hilft, würde ich das Vertrauen zu ihm nicht verlieren.« Das ist das Gegenteil dessen, was Sie uns hier sagen.

SPERLING

Noch einmal, Herr Biegler: Es geht uns um die Heilung des Patienten. Das ist Grund und Wesen der Medizin. Wenn ich beim Suizid helfe, verletze ich die fundamentalen Grundwerte meines Berufs. Ärztliche Beihilfe zum Suizid verbaut den Weg für eine adäquate Behandlung. Und ja, um Ihnen zu antworten: Ich kenne die Umfragen, natürlich kenne ich sie, aber es stimmt, ihre Ergebnisse beeindrucken mich nicht übermäßig, solange sie nicht mit unserem Ethos vereinbar sind …

BIEGLER

Ihnen ist aber schon bewusst, dass die Menschen im Februar 2020 im Saal applaudiert haben, als das Bundesverfassungsgericht das Urteil zur Sterbehilfe verkündet hat. Das ist fast noch nie vorgekommen …

Gärtner steht auf, geht zu Biegler und flüstert ihm etwas ins Ohr. Kurzes, unhörbares Gespräch zwischen Biegler und Gärtner.

BIEGLER

Zur Vorsitzenden.

Frau Vorsitzende, ich bitte darum, mein Fragerecht kurz an Herrn Gärtner abgeben zu dürfen.

VORSITZENDE

Bitte
.

BIEGLER

Danke sehr.

GÄRTNER

Zu Sperling.

Der Vorsitzende Ihrer Bundesärztekammer hat gesagt, der ärztlich assistierte Suizid sei eine – Zitat – »Drecksarbeit« für die Ärzte.

SPERLING

Das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Aus seiner Sicht …

GÄRTNER

Unterbricht.

Ihr Präsident sagte, nur wer sein Leben zu Ende gelebt habe, könne würdig abtreten. Alles andere sei, ich zitiere: »Abspritzen oder Keulen wie beim Vieh«.

SPERLING

Ich kann nur …

GÄRTNER

Unterbricht.

Mediziner, so Ihr Präsident, seien keine Mechaniker des Todes. Man möge diese Aufgabe doch – Zitat – »den Klempnern« überlassen.

SPERLING

Das ist..

GÄRTNER

Unterbricht.

Ich will Ihnen sagen, was das ist. Das ist abstoßend. Wissen Sie eigentlich, was das für jemanden wie mich bedeutet? Jemanden, dessen Frau darum gebettelt hat, dass 
ihr die Ärzte helfen sollten zu sterben? Wissen Sie, wie lange ich über meinen Selbstmord mit meinen Kindern gesprochen habe? Wissen Sie, wie viele Abende ich mit ihnen zusammensaß und wie wir jedes Argument zehn und hundert und tausend Mal hin und her gewendet haben? Können Sie sich vorstellen, was für eine Belastung das für jeden war und ist? Glauben Sie denn, dass sich irgendjemand in unserer Familie das leicht macht? Sind Sie wirklich so arrogant, dass Sie Ihre Meinung als Arzt über die Ihrer Patienten stellen dürfen?

SPERLING

Ich denke …

GÄRTNER

Unterbricht.

Meine Frau und ich haben unser ganzes Leben so gelebt, wie wir das für richtig hielten. Finden Sie es nicht eine bodenlose Unverschämtheit, wenn Sie uns zu »Klempnern« schicken wollen?

SPERLING

Ich kann Ihre Empörung verstehen, aber …

GÄRTNER

Unterbricht.

Sie reden hier die ganze Zeit von »ärztlichem Ethos«. Von einer »moralischen Verpflichtung«. Die Realität sieht aber ganz anders aus: Ich will nicht mehr leben. Mich interessiert kein Buch mehr, kein Film, keine Unterhaltung.

SPERLING

Ich 
…

GÄRTNER

Unterbricht.

Sie und Ihre Kollegen müssen endlich verstehen, was die Menschen von Ihnen erwarten.

VORSITZENDE

Herr Gärtner …

GÄRTNER

Unterbricht.

Ihr verdammtes Ethos steht nicht über dem Ethos der Gesellschaft. In diesem Land leben freie Menschen, sie können und dürfen über ihr Leben und ihr Sterben selbst entscheiden. Wenn einem vernünftigen Menschen das eigene Leben nicht mehr lebenswert ist, muss sein Sterbewunsch respektiert werden. Auch von Ihnen.

VORSITZENDE

Unterbricht.

Herr Gärtner, bitte beruhigen Sie sich doch …

GÄRTNER

Unterbricht.

Sie sprechen hier von Vertrauen, ja, Sie haben ganz recht, genau darum geht es. Ich erwarte von klugen, menschlichen Ärzten, die mit den Mitteln der Bürger und für die Bürger ausgebildet wurden, dass Sie mir helfen. Und ich darf das erwarten, glaube ich. Warum, Herr Professor Sperling, warum haben Sie nur so wenig Vertrauen zu Ihren Patienten? Warum glauben Sie, Sie dürften sich für Gott halten?

SPERLING

Aber es geht 
…

Gärtner schüttelt den Kopf und geht zurück zu seinem Platz, ohne die Antwort von Sperling abzuwarten.

BIEGLER

Ich habe auch keine weiteren Fragen mehr an den medizinischen Sachverständigen.

Biegler und Sperling gehen zu ihren Plätzen und setzen sich.

VORSITZENDE

Meine Damen und Herren, bitte, das geht zu weit. Bei allem Verständnis und bei allem Respekt. Ich verstehe durchaus Ihre emotionale Anspannung, aber hier ist niemand angeklagt. Bei aller Schärfe in der Sache, darf ich doch bitten, die Form zu wahren. Ja? Gut. Dann hören wir jetzt Herrn Bischof Thiel als letzten Sachverständigen. Bitte Herr Bischof, nehmen Sie hier vorne Platz.

Thiel geht zu dem Tisch und setzt sich.

VORSITZENDE

Guten Tag, Herr Bischof Thiel.

THIEL

Guten Tag.

VORSITZENDE

Wir haben Sie heute als Sachverständigen eingeladen, damit Sie uns die Haltung der Kirche erläutern. Darf ich auch Sie kurz bitten, sich den Mitgliedern des Rats vorzustellen
?

THIEL

Mein Name ist Helmuth Thiel, ich bin Mitglied in der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz.

VORSITZENDE

Sagen Sie uns bitte, was das ist.

THIEL

Die Glaubenskommission ist zuständig für Fragen des Glaubens und ethische Fragen der Biologie und der Medizin.

VORSITZENDE

Und die Bischofskonferenz?

THIEL

Das ist ein Zusammenschluss der katholischen Bischöfe.

VORSITZENDE

Gut, danke. Dann bitte, Frau Dr. Keller.

Keller geht nach vorne und setzt sich.

KELLER

Herr Bischof, können Sie uns bitte die Haltung der Kirche zur Beihilfe zum Suizid erklären?

THIEL

Wir sollten uns zunächst einmal klarmachen, worüber wir hier überhaupt reden.

KELLER

Nämlich?

THIEL

Wir sind uns doch alle einig: Niemand möchte Selbstmorde. Sobald sie im Freundes- oder Familienkreis 
passieren, erschrecken wir. Wir tun alles, um sie zu verhindern. Privat sowieso, aber auch in der Gesellschaft.

KELLER

Das ist richtig. Aber was wollen Sie damit sagen?

THIEL

Von der Antike bis zur Aufklärung, also 2.500 Jahre lang, gab es eine Übereinkunft, solche Akte der Gewalt, die das eigene Leben beenden, abzulehnen. Und das war nicht nur in der Philosophie so. Alle maßgeblichen Religionen in unserem Kulturkreis, Christentum, Judentum und Islam, stimmen dem heute noch zu. Die christliche Kirche hat in der Gesellschaft noch immer ein Wächteramt.

BIEGLER

Das klingt nach »Game of Thrones«.

VORSITZENDE

Herr Biegler, ich möchte Sie nicht immer wieder ermahnen. Bitte.

KELLER

Ignorieren Sie das einfach, Herr Bischof.

THIEL

Auch die Menschen, die am meisten mit dem Tod zu tun haben – die Ärzte –, lehnen eine Beihilfe zum Selbstmord ab.

KELLER

Und wie sehen Sie es?

THIEL

Ich glaube an das Leben. Ich glaube an den unendlichen Wert des Lebens in jedem Augenblick der menschlichen 
Existenz. Das Leben ist heilig, weil es in Beziehung zu Gott steht. Wenn Sie das Wort »heilig« heute nicht mehr mögen oder es für Sie veraltet klingt, dann nehmen Sie die Grundwerte unserer Verfassung: Sie schützt das Leben.

KELLER

Das ist ein Verfassungswert und eine Aufgabe des Staates, das stimmt. Aber ein anderer Wert ist die Selbstbestimmung des Menschen.

THIEL

Natürlich. Selbstbestimmung und Freiheit. Aber Solidarität in der Gesellschaft, Fürsorge, Lebensschutz – das sind genauso Grundwerte. Wir dürfen sie nicht einfach so aufgeben. In unserer Gesellschaft gibt es immer noch ein Tötungstabu – Gott sei Dank. Wenn wir ehrlich sind und das mal auf den Punkt bringen, dann soll dieses Verbot jetzt aufgegeben werden. Ich will das nicht. Ich glaube, es soll weiterhin verboten bleiben, einen Menschen zu töten.

KELLER

Aber, Herr Bischof, wir sprechen doch nicht von Tötungen. Die Tötung auf Verlangen muss immer strafbar bleiben. Wir diskutieren hier nur, ob es ethisch richtig ist, dass ein Arzt seinem Patienten beim Suizid hilft.

THIEL

Nur? Es ist kurzsichtig zu glauben, dass da noch große Unterschiede bestehen. Das eine wird zum anderen führen. Es ist nämlich nicht zu begründen, Suizidbeihilfe zu erlauben, Tötung auf Verlangen aber zu untersagen
.

KELLER

Warum?

THIEL

Stellen Sie sich vor, Sie sind nicht mehr in der Lage, den Suizid selbst durchzuführen. Sie können zum Beispiel das Mittel nicht mehr trinken, weil Sie gelähmt sind. Da nur der assistierte Suizid erlaubt ist, dürfen Sie den Arzt nicht darum bitten, Sie zu töten. Sie sind also schlechter gestellt, nur weil Sie so krank sind, dass Sie sich nicht mehr bewegen können. Ich höre schon die Juristen: »Eine solche Ungleichbehandlung darf nicht sein.« Also muss dann der Weg ganz zu Ende gegangen werden. Wir werden bald auch die Tötung auf Verlangen diskutieren und zulassen.

KELLER

Falls das richtig ist – was wären die Folgen, Herr Bischof?

THIEL

Sie wären schrecklich. Angenommen, ein Mensch kann überhaupt keinen Willen mehr äußern. Er liegt nach einem Unfall auf dem OP
-Tisch, die Ärzte sagen, er wird nur schwer geschädigt wieder aufwachen. Sollen wir dann beginnen, den mutmaßlichen
 Willen dieses Menschen zu erforschen? Oder denken Sie an einen Mann mit Alzheimer, an Ihren Vater oder Ihren Onkel vielleicht. Er ist fröhlich, er freut sich über die Sonne und darüber, im Garten zu sitzen, zu essen und jeden Abend den selben Film anzusehen. Aber natürlich ist er nicht mehr der gleiche Mann, den Sie gesund kannten. Frau 
Dr. Keller, wollen Sie wirklich eine Diskussion darüber, ob es nicht besser für ihn wäre, wenn er stirbt? »Er hat ja nie so leben wollen, das hat er oft gesagt« – so wird dann in Ihrer Familie diskutiert. Und schon sind wir munter beim Töten angekommen. Wir beginnen zu beurteilen, ob ein Leben wertvoll ist oder nicht. Das »unwerte Leben« war ein Ausdruck der Nationalsozialisten, wir dürfen nie wieder dorthin zurück. Nein, wir müssen alle Entwicklungen in diese Richtung stoppen.

KELLER

Sie befürchten eine Veränderung der Gesellschaft.

THIEL

Aber nein, ich befürchte das doch nicht, das ist alles andere als eine abstrakte Prognose. Wir leben bereits in einer Gesellschaft, in der die Suizidbeihilfe erlaubt ist. Das IST
 eine andere Gesellschaft.

KELLER

Was ist anders?

THIEL

In sehr kurzer Zeit wird der Druck auf alte Menschen wachsen, sich umzubringen. Die Jungen werden sagen, die Alten seien eine Belastung. Sie kosten viel Geld, sie verbrauchen Ressourcen. Sie werden sagen: Ihr habt doch wirklich lange genug gelebt. Euer Alter wird nur beschwerlich sein, ihr solltet jetzt die von der Verfassung anerkannte Möglichkeit nutzen und euch endlich mit Hilfe eures freundlichen Hausarztes umbringen.

KELLER

Freiheit wird so zum Zwang
.

THIEL

Stellen Sie sich den Enkel vor, der zu seiner Großmutter sagt: Jeder Tag, den du in diesem Altersheim bist, kostet uns eine Stange Geld, eben haben sie die Kosten schon wieder erhöht.

Direkt ins Publikum.

Meine Damen und Herren, seien Sie bitte nicht so naiv. Wir alle wissen doch, wie beeinflussbar ältere Menschen oft sind. Und es braucht nicht einmal den geizigen Enkel. Denken Sie nur daran, wie viele alte Menschen heute schon sagen: »Ich will nur niemandem zur Last fallen.«

KELLER

Sie glauben also, wir werden den Respekt vor dem Leben verlieren?

THIEL

Ich glaube es nicht, ich bin mir sicher. Wenn wir das Leben nach seinem »Nutzen« beurteilen, dann werden wir bald wieder beim »gesunden Volksempfinden« sein und festlegen, welche Menschen wir in unserer Gemeinschaft nicht wollen: Behinderte, Depressive, Alte, Langsame. Die eigentliche Gefahr eines Dammbruchs liegt hier. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet.

KELLER

Aber die Selbstbestimmung des Menschen …

THIEL

Unterbricht.

Ja, ja, ich weiß, diese Selbstbestimmungsenthusiasten … Sie meinen, sie müssten nicht mehr begründen, ob sie st
erben oder leben wollen. Es stünde ihnen völlig frei, sagen sie. Dabei gehört natürliches Sterben zum Leben dazu. Man darf sich ihm nicht entziehen.

KELLER

Ich glaube, niemand hier will den Suizid selbst verbieten.

THIEL

Ich auch nicht. Ich akzeptiere die Selbstbestimmung des Menschen. Er soll in seinem stillen Kämmerlein tun, was er unbedingt will. Es gibt Fälle, in denen ich einen solchen Schritt sogar respektiere. Aber das zu respektieren, heißt doch nicht, dass wir es als Gesellschaft auch gutheißen müssen. Und dass wir verpflichtet sind, dabei zu helfen oder es sogar zu fördern. Es bedeutet lediglich, dass wir den Selbstmörder nicht daran hindern. Für die Beihilfe zum Suizid bedarf es eines anderen, eines zusätzlichen Motivs. Und das kann ich nicht erkennen. Im Gegenteil.

KELLER

Im Gegenteil?

THIEL

Wir leben in einer Gemeinschaft, in Familien, in Freundeskreisen, in einem Staat. Jeder, der in einer Gemeinschaft lebt, hat auch eine Verantwortung für sie. Wir wissen heute, dass ein Selbstmord viele Menschen schwer belastet – Kinder, Enkel, Freunde, Arbeitskollegen. Nach einer Studie sind mindestens sechs Personen durch die Tat betroffen, das heißt 60.000 leidende Hinterbliebene jedes Jahr. Ein Drittel davon entwickelt selbst psychische Störungen. Sittliche Verantwortung ist etwas anderes, als diese angeblich liberalen Ideen zu propagieren
.

KELLER

Das würde aber in der Konsequenz doch bedeuten, dass uns unser Leben nicht alleine gehört.

THIEL

Das tut es auch nicht. Ein Suizid ist reiner Egoismus, er ist rücksichtslos den Mitmenschen gegenüber. Ich halte das noch nicht einmal für eine Frage der Religion. Er ist zutiefst unmoralisch.

KELLER

Aber Sie werden zubilligen, dass es Ärzte gibt, die aus Mitleid dem Patienten helfen wollen. Sie sehen in der Beihilfe zum Suizid einen Akt der Nächstenliebe.

THIEL

Diese Menschen denken und handeln falsch. Jedes Leben ist unentbehrlich, wir dürfen es aus Prinzip nicht nehmen. Das Töten eines anderen Menschen kann niemals eine Tat der Liebe sein, denn es vernichtet ja die Grundlage der Liebe – das Leben. Davon abgesehen: Wie viele Menschen gibt es denn, die sich aus freiem Willen töten? Es ist doch, wie schon Professor Sperling ausgeführt hat, fast immer etwas anderes. Verzweiflung, weil die Firma pleite ist, seelische Krisen, psychische Krankheiten. Diese Menschen brauchen Trost und Zuwendung, nicht einen Arzt, der ihnen hilft, sich umzubringen. Wenn wir schon von Ansprüchen reden: Die Bürger haben einen Anspruch darauf, dass der Staat sie schützt und dass sie in Würde alt werden und sterben dürfen
.

KELLER

Sie sprechen von den Alternativen, die Professor Sperling ebenfalls bereits genannt hat: von Hospizen und der Palliativmedizin.

THIEL

Ja, das sind die besseren und menschlicheren Antworten. Wir werden hier Firmen sehen, die aus der Tötung kranker, alter oder depressiver Menschen ein Geschäft machen.

KELLER

Nun, das Bundesverfassungsgericht hat Sterbehilfevereine erlaubt.

THIEL

Ich weiß. Das war ein schrecklicher Fehler.

KELLER

Vielen Dank, Herr Bischof. Ich habe keine weiteren Fragen.

Keller geht zurück zu ihrem Platz.

VORSITZENDE

Gut, dann zuletzt Herr Biegler, bitte.

Biegler geht nach vorne und bleibt stehen.

BIEGLER

Herr Bischof, ich möchte kurz noch einmal auf das »Wächteramt« der Kirche zurückkommen. Sie haben das erwähnt.

THIEL

Ja. Und Sie haben dazwischengeredet
.

BIEGLER

Der Papst ermahnte die Kirche auf dem Deutschen Katholikentag im Jahr 2000, ihr »Wächteramt« in der Gesellschaft wahrzunehmen. Sie solle, ich zitiere, die Stimme für den »Schutz des menschlichen Lebens in jeder Phase von der Zeugung bis zum natürlichen Tod« erheben.

THIEL

Das Zitat stammt aus einer Grußbotschaft des Heiligen Vaters, ja. Der Papst nimmt damit Bezug auf Jesaja 62: »O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen.« Das ist ein sehr schönes und starkes Bild, finde ich.

BIEGLER

Ah.

THIEL

Ich verstehe aber nicht, worauf Sie damit hinauswollen.

BIEGLER

Nun, 2018 wurde auf der Herbst-Vollversammlung der katholischen Bischöfe eine Studie vorgestellt. Nach ihr haben alleine in Deutschland 1.670 katholische Kleriker 3.677 meist männliche Minderjährige sexuell missbraucht.

THIEL

Ich weiß.

BIEGLER

Die Autoren dieser Studie schrieben, dass sie in einigen Fällen sogar eindeutige Hinweise auf Aktenmanipulation durch die Kirche gefunden hätten
.

THIEL

Das alles ist für uns bedrückend und beschämend. Ein sehr dunkles Kapitel. Aber was hat das mit dem Wächteramt der Kirche zu tun?

BIEGLER

Die Hälfte der Kinder war unter 13 Jahre alt, die Dunkelziffer ist nicht erfassbar. In den USA
 sollen sich allein in Illinois fast 700 katholische Geistliche an Kindern vergangen haben.

THIEL

Die Opfer haben unvorstellbares Leid erfahren.

BIEGLER

Aber Sie verstehen jetzt, was ich meine, oder? Ich rede nicht von der Vergangenheit, nicht von den Kreuzzügen, der Hexenverbrennung, der Inquisition oder der furchtbaren Angst, die Ihre Kirche den Gläubigen mit Verdammnis, Hölle und Fegefeuer jahrhundertelang eingeflößt hat. Ich rede von heute, von unserer Zeit. Kann Ihre Kirche angesichts solcher Vorfälle noch glaubwürdig in moralischen Fragen sein?

THIEL

Nicht die Kirche hat gesündigt. Es waren Einzelne, die diese schrecklichen Taten begangen haben.

BIEGLER

Das ist doch albern. So könnte die Kirche ja nie etwas falsch machen, sondern immer nur ihre Mitglieder.

THIEL

Sünder wird es immer in der Kirche geben. Die Kirche ist keine Gemeinschaft der Makellosen. Eine 
Theologenkommission unter der Leitung von Kardinal Ratzinger, des späteren Papstes, sagte dazu: »Die Kirche ist nicht Sünderin in dem Sinn, dass sie selber Subjekt und Täterin der Sünde ist.«

BIEGLER

Was soll das bedeuten?

THIEL

Sie müssen unterscheiden zwischen einer Kirche der Sünder und der heiligen Kirche.

BIEGLER

Das verstehe ich nicht.

THIEL

Sünde setzt frei handelnde Personen voraus. Das trifft auf die heilige Kirche nicht zu.

BIEGLER

Das werden Sie wohl niemandem verständlich machen können, vor allem den Opfern nicht. Es gibt auch ein Organisationsverschulden. Nun ja. Zu unserem Thema: Herr Bischof, der Papst erklärte, Selbstmord sei sittlich ebenso unannehmbar wie Mord.

THIEL

Ja.

BIEGLER

Wie Mord! Ich bitte Sie. Die Begründung Ihres Papstes lautet, ich zitiere: »In seinem tiefsten Kern stellt der Selbstmord eine Zurückweisung der absoluten Souveränität Gottes über Leben und Tod dar.
«

THIEL

Johannes Paul II
. erklärte das 1995 in seiner Enzyklika »Evangelium vitae«, also Evangelium vom Leben.

BIEGLER

Der Papst und Sie gehen davon aus, dass deshalb die ärztliche Beihilfe zum Suizid nie hätte erlaubt werden dürfen.

THIEL

Das ist richtig.

BIEGLER

Der Mensch hat also kein Recht zur Selbstbestimmung über seinen Tod. Er ist nicht frei.

THIEL

Das hat die katholische Kirche auch schon bei der Frage der Abtreibung immer wieder betont. Der Papst verglich die Abtreibung mit Auftragsmord. Ich stimme dem zu.

BIEGLER

Legt eine Bibel vor Thiel auf den Tisch.

Das ist die Bibel.

THIEL

Danke.

BIEGLER

Wer hat dieses Buch geschrieben?

THIEL

Menschen, die von Gottes Geist beseelt waren.

BIEGLER

Nach Ihrer Religion, Herr Bischof Thiel, brachten diese Menschen also Gottes Gedanken zu Papier. Ist das richtig?

THIEL

So kann man es sagen
.

BIEGLER

Werden in der Bibel Selbstmorde beschrieben?

THIEL

Ja, aber ich weiß momentan nicht genau, wie oft. Lassen Sie mich nachdenken, also Saul, sein Waffenträger, Judas Iskariot …

BIEGLER

Unterbricht.

Es sind zehn Suizide. Neun im Alten Testament, einer im Neuen Testament.

THIEL

Das könnte stimmen.

BIEGLER

Bitte schlagen Sie jetzt die Stelle in der Bibel auf, in der Gott den Menschen den Selbstmord verbietet und lesen uns diese Stelle vor.

KELLER

Zwischenruf.

Wir sind doch nicht im Gerichtssaal.

BIEGLER

Oder Jesus. An welcher Stelle erklärt Jesus, dass ein Suizid eine Sünde ist? Bitte, Herr Bischof, lassen Sie sich Zeit.

Thiel öffnet die Bibel.

KELLER

Zwischenruf.

Der Bischof ist Sachverständiger, kein Angeklagter
.

THIEL

Klappt die Bibel zu.

Das kann ich nicht.

BIEGLER

Warum, Herr Bischof?

THIEL

Die Bibel verbietet den Selbstmord nicht.

BIEGLER

Sie verdammt ihn nicht, sie verurteilt ihn nicht, und sie verbietet ihn nicht. An keiner einzigen Stelle in diesem dicken Buch.

THIEL

Nicht ausdrücklich.

BIEGLER

Wenn es, wie Sie sagen, nicht »ausdrücklich« in der Bibel steht, dann erklären Sie uns doch bitte, weshalb der Suizid eine mit Mord vergleichbare Sünde sein soll. Das ist ja, wenn ich es richtig verstehe, auch die Grundlage für Ihre Ablehnung der Suizidbeihilfe.

THIEL

Der Kirchenvater Augustinus …

BIEGLER

Unterbricht.

… Augustinus von Hippo?

THIEL

Ja. Augustinus lebte etwa 400 Jahre nach Christus und war einer der vier großen Kirchenlehrer der Spätantike.

BIEGLER

Was sagt also Augustinus vor 1.600 Jahren zum Suizid
?

THIEL

Es steht in seiner Schrift »De civitate dei«, also »Vom Gottesstaat«, 410 nach Christus. Danach bezieht sich das fünfte Gebot …

BIEGLER

… »Du sollst nicht töten« …

THIEL

… ja, also das fünfte Gebot bezieht sich nicht nur auf einen anderen Menschen, sondern auch auf sich selbst. Das Gebot verbietet es, sich selbst zu töten. Augustinus glaubte, der Selbstmord sei eine Todsünde, vielleicht sogar die schlimmste, da der Selbstmörder nicht mehr bereuen könne.

BIEGLER

Anders als ein Mörder, der das ja noch könnte?

THIEL

Der Selbstmörder ist auf ewig verloren. Diese Auffassung teile ich als Christ.

BIEGLER

Das ist kaum zu verstehen. Jahrtausendelang gab es kein Verbot – auch kein moralisches – des Selbstmordes. Im Gegenteil. Seneca schreibt zum Beispiel 62 Jahre nach Christus über das Leben und den Selbstmord: »Gefällt dir’s, so lebe; gefällt dir’s nicht, so kannst du wieder hingehen, woher du gekommen.« Und Seneca war nun wirklich ein moralischer Mann. Cato der Jüngere bringt sich auf ziemlich schreckliche Weise um, und wird so zum Helden und Vorbild der römischen Aristokratie. Im Römischen Reich galt die Selbsttötung als natürliches 
Recht eines jeden freien Menschen. Augustinus vertrat also wohl eine ziemlich extravagante Meinung mit dem »absoluten« Tötungsverbot. Wie kam er dazu?

THIEL

Damals gab es viele junge Christen, die sterben wollten, um bei Gott zu sein. Das wollte Augustinus verhindern.

BIEGLER

Das kann ich verstehen. Aber irrte er sich nicht?

THIEL

Wie meinen Sie das?

BIEGLER

War es nicht so, dass die Bibel selbst – und dort ausdrücklich von Gott gewünscht – Todesstrafe auf eine ganze Reihe von Verbrechen gebot?

THIEL

Auf Mord, ja.

BIEGLER

Das ist doch ein Widerspruch in sich, oder? Wenn jemand mordet, soll er dafür getötet werden. Schon damit, Herr Bischof, ist das Tötungsverbot nicht mehr, wie Sie oder Augustinus behaupten, »absolut«.

THIEL

Das ist eine Ausnahme.

BIEGLER

Ah, eine Ausnahme. Ist das wirklich so? Die Todesstrafe stand doch zum Beispiel auch auf Menschenraub.

THIEL

Ja
.

BIEGLER

Ebenso auf das Verfluchen der Eltern. Beim Frühstück schnell mal etwas Blödes zum Vater gesagt, und schon wird man hingerichtet. Keine Spur also vom absoluten Tötungsverbot.

THIEL

Aber …

BIEGLER

Unterbricht.

Und auch sonst war das Töten ja oft genug nicht verboten. Man durfte zum Beispiel seinen Sklaven totprügeln, und wenn der arme Kerl erst am nächsten Tag starb, dann wurde man überhaupt nicht bestraft. Weil, so heißt es in der Bibel, man mit seinem Eigentum ja machen kann, was man will.

THIEL

Ja, aber …

BIEGLER

Unterbricht.

Und so geht es dort immer weiter. Der Sodomist wurde hingerichtet, im Krieg war das Töten erlaubt, Zauberinnen durften jederzeit ermordet werden, in Notwehr durfte man den anderen auch erschlagen. Wie kommen Sie oder Augustinus oder der Papst dann auf ein absolutes Tötungsverbot? Davon kann nun wirklich keine Rede sein.

THIEL

Das ist das Alte Testament. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, die die Tötung erlaubt
.

BIEGLER

Stammen die zehn Gebote denn nicht auch aus dem Alten Testament? Sollte man das fünfte Gebot nicht in dem Zusammenhang lesen, in dem es steht?

THIEL

Wir müssen die alten Gebote Gottes aus der Sicht des Neuen Testaments begreifen.

BIEGLER

Ah. Das ist jetzt schon wieder zu kompliziert für mich. Wenn ich Sie richtig verstehe, sollen wir das Gegenteil dessen »begreifen«, was in der »Heiligen Schrift« geschrieben steht?

THIEL

Jesus’ Bergpredigt verurteilt das Töten. Jesus will die Liebe zu unserem Nächsten, auch zu unserem Feind. »Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt …«

BIEGLER

Unterbricht.

Das beantwortet meine Frage nicht. Aber gut. Selbst wenn Sie recht haben – Ihre Kollegen haben sich in den letzten paar Jahrhunderten jedenfalls nicht so ganz an Ihre feine Interpretation gehalten.

THIEL

Weshalb?

BIEGLER

Sie wissen es selbst, Herr Bischof: Die katholische Kirche hat munter gegen das angeblich absolute Tötungsverbot verstoßen. Denken Sie nur an die sogenannten Heiligen Kriege. Oder den Tod nach den Folterungen der Inquisition 
oder die Hexenverbrennungen oder an die jahrhundertelange Befürwortung der Todesstrafe. Oder …

THIEL

Unterbricht.

Im Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche die Todesstrafe im Kirchenstaat abgeschafft. Das war 1965. Es gilt das Wort Jesu …

BIEGLER

Unterbricht.

Ach ja? Noch 1993 stand in Ihrem Katechismus, dass die Todesstrafe als – ich zitiere – »die Antwort auf die Schwere einiger Verbrechen« und als »Annehmbares, wenn auch extremes Mittel zur Wahrung des Gemeinwohls« akzeptiert wird. Erst 2018 unter Papst Franziskus wurde diese inhumane Aussage verworfen. Vielleicht einigen wir uns darauf, dass die Idee mit dem fünften Gebot nicht gerade Augustinus’ Glanzleistung war.

THIEL

Sie sollten nicht so unverschämt sein. 54 Prozent der Bevölkerung sind Christen. Sie beleidigen und kränken diese Menschen.

BIEGLER

Ich versuche mich zu bessern. Was gibt es denn für weitere Argumente in Ihrem Glauben gegen den Suizid und die Suizidbeihilfe?

THIEL

Thomas von Aquin 
…

BIEGLER

Unterbricht.

… Wie bitte? Thomas von Aquin? Der wurde doch erst 800 Jahre nach Augustinus’ Tod geboren. Passierte dazwischen nichts?

THIEL

Es gab keine weiteren Argumente, wenn Sie das meinen. Die Kirche übernahm Augustinus’ Ansichten. 452 nach Christus wurde auf dem Konzil von Arles der Selbstmord zum Verbrechen erklärt. 80 Jahre später wurde auf dem Konzil von Orléans beschlossen, dass Selbstmörder nicht christlich begraben werden dürfen, und wieder 150 Jahre später, auf dem Konzil von Toledo, wurde festgelegt, dass auf einen versuchten Selbstmord die Exkommunikation folgen müsse.

BIEGLER

Was für einen mittelalterlichen Menschen wohl die schlimmste Strafe war.

THIEL

Ja, das stimmt. Auch das Verbot der Bestattung für Selbstmörder brachte viel Leid über die Angehörigen.

BIEGLER

Mit Zustimmung der Kirche wurden die Leichen von Selbstmördern nochmals verurteilt, sie wurden wie Mörder aufgehängt, nackt durch die Straßen gezogen und mit Steinen beworfen. Viele Territorialgesetze ließen auch das Vermögen des Selbstmörders dem Landesherrn zufallen. Es traf also auch gleich noch die Familien mit
.

THIEL

Ja.

BIEGLER

Also gut. Nach 800 Jahren Leid und Qual schrieb Thomas von Aquin endlich mal was Neues. Was sagte er zum Suizid?

THIEL

Er lehnte ihn aus drei Gründen ab …

BIEGLER

Wie könnte es auch anders sein …

THIEL

Zum einen sei der Selbstmord unnatürlich. Jedes Wesen liebe sich von Natur aus selbst, der Selbstmord sei daher eine Sünde gegen den Naturtrieb. Zweitens: Die Selbsttötung sei eine Sünde gegen die Gesellschaft. Drittens – und das ist das wichtigste Argument: Das Leben ist ein Geschenk Gottes. Nur er allein darf die Entscheidung über Leben und Tod treffen.

BIEGLER

Na ja.

THIEL

Na ja?

BIEGLER

Das erste Argument ist doch Unsinn. Es gibt keinen unbedingten Lebenswillen des Menschen, das ist nur eine Behauptung und keine sehr überlegte dazu. Außerdem ist es ein Zirkelschluss: Selbstmord ist eine Sünde, weil Selbstmord eine Sünde ist
.

THIEL

Aber immer ist er ein Verstoß gegen die Gemeinschaft, zu der wir alle gehören.

BIEGLER

Dieses Argument ist nicht gerade originell. Aristoteles benutzte es, glaube ich, als Erster – und es stimmte schon damals nicht.

THIEL

Weshalb?

BIEGLER

Das Argument kann nur in einem idealen Staat gelten. Die Menschen töten sich doch gerade deshalb oft, weil sie mit der Gemeinschaft nicht mehr zurechtkommen, oder?

THIEL

Das mag so sein, falsch ist es trotzdem. Es ist die Pflicht des Menschen, der Gemeinschaft zu dienen.

BIEGLER

Vielleicht einer Gemeinschaft, die diese Dienste will. Aber gut. Das dritte Argument halten Sie ja für das wichtigste.

THIEL

Es gilt unbeschränkt.

BIEGLER

Natürlich, schon wieder etwas Absolutes.

THIEL

Gott, sagt Thomas, hat das Leben gegeben und nur er darf es nehmen. So wie der Lebensanfang dem Zugriff des Einzelnen und seinem Selbstbestimmungsrecht 
entzogen ist, so ist es auch das Lebensende. Das Leben ist Gottes Geschenk an Sie.

BIEGLER

Geschenke darf man zurückgeben.

THIEL

Nein, nur Gott selbst darf darüber verfügen.

BIEGLER

Ziemlich seltsames Geschenk, oder? Mich erinnert das eher an die Erfindung des Blitzableiters.

THIEL

Wie bitte?

BIEGLER

Die Menschen hatten Jahrtausende Angst vor Gewittern, sie sahen darin den Zorn Gottes.

THIEL

Was hat das mit der Suizidbeihilfe zu tun?

BIEGLER

Wenn ein Gewitter drohte, glaubten sie, sie müssten Gott irgendwie besänftigen. Die Christen besprühten die Kirchenglocken mit Jordanwasser und läuteten sie. Und sie nahmen Käse und Eier.

THIEL

Käse?

BIEGLER

Ja, Käse, der am Himmelfahrtstag gemacht wurde, und Eier, die an diesem Tag gelegt wurden. Die Gläubigen stellten das Zeug raus, damit Gott es sähe und sie verschone. Die Katholiken nahmen Eier und Käse, die Protestanten weckten alle im Dorf, beteten und bekannten 
laut klagend ihre Sünden. Sie mussten schreien, damit Gott sie durch die Wolken hörte. So ein Gewitter muss ein ziemliches Durcheinander aus Käse, Eiern, Glocken und Gebeten gewesen sein.

KELLER

Was hat das denn noch mit unserem Thema zu tun?

THIEL

Das war dummer Aberglaube.

BIEGLER

Na ja, Luther sagte immerhin, er sei wegen eines Gewitters Mönch geworden.

THIEL

Ach, Luther …

BIEGLER

Mitte des 18. Jahrhunderts wurde es langsam besser. Man begriff, dass die Sache nichts mit Gott zu tun hat. 1752 ließ Benjamin Franklin einen Drachen mit einer Metallspitze während eines Gewitters in die Luft steigen. An den Schweif des Drachen hängte er seine Hausschlüssel. Ein ziemlich gefährliches Experiment, aber es bewies seine Theorien und war die Erfindung des Blitzableiters. 1767 schlug ein Blitz in die Nikolaikirche in Hamburg ein, und man beschloss zwei Jahre später, auf das Dach der Jakobikirche einen Blitzableiter zu installieren. Das erschien sinnvoller als dauernd zu beten.

THIEL

Das ist eine schöne Geschichte, aber ich weiß immer noch nicht 
…

BIEGLER

Unterbricht.

Es liegt auf der Hand, Herr Bischof. Gegen den Blitzableiter brachte die Kirche damals die gleichen Argumente vor, die Sie heute gegen die Suizidbeihilfe anführen. Jahrhunderte hatte gegolten, dass Donner und Blitzeinschlag die Strafe Gottes sind. Die Priester predigten sein Zorngericht, der Mensch solle Buße tun und sich zu seinen Sünden bekennen. Nach Franklins Erfindung ging es um die Frage: Darf man Gott ins Handwerk pfuschen? Wenn wir Blitzableiter bauen, ist das ja ein Eingriff in Gottes Machtbereich. Viele hielten es deshalb für besser, weiterhin den Käse rauszustellen.

THIEL

Das ist absurd.

BIEGLER

Aber nein. Sie erklären hier, Gott allein sei Herr über Leben und Tod, der Mensch dürfe nicht eingreifen. Sie zitieren die Bibel und den Papst. Das Leben sei sein Geschenk an uns und so weiter. Aber tatsächlich kann der Mensch das Leben längst selbst verlängern. Im 19. Jahrhundert betrug die durchschnittliche Lebenserwartung etwa 40 Jahre, heute ist sie weltweit auf 71, in den entwickelten Ländern sogar auf 81 Jahre gestiegen. Damals starben ein Drittel der Kinder vor ihrem fünften Geburtstag; heute selbst in den ärmsten Ländern nur zehn Prozent. Der Grund dafür ist nicht, dass Gott plötzlich netter wurde, es waren die Fortschritte der Medizin und der Aufklärung. Aber nach Ihrer Argumentation sind das 
alles – wie Franklins Blitzableiter – Eingriffe in die Souveränität Gottes. Das erscheint mir absurd – Sie würden doch auch nicht behaupten, dass ein Herzschrittmacher oder eine Reanimation einen Eingriff in Gottes Hoheit darstellen, oder?

THIEL

Sie verdrehen alles. Und Sie sind unverschämt.

BIEGLER

Das tut mir leid, Herr Bischof. Aber ich glaube, es geht Ihnen in Wirklichkeit um etwas ganz anderes. Hat Augustinus nicht auch geschrieben, der Mensch dürfe als Soldat Christi nicht desertieren?

THIEL

Ja, das ist seine Formulierung.

BIEGLER

Er muss also jedes Leid ertragen ohne aufzugeben?

THIEL

Ja, so ist das gemeint. Er muss stark sein und darf nicht in Sünde sterben.

BIEGLER

Woher kommt sie?

THIEL

Wer?

BIEGLER

Die Idee der Sünde. Ihrer Ablehnung des assistierten Suizids liegt ja dieser Begriff zu Grunde. Ohne sie ist überhaupt nicht zu verstehen, was Sie meinen.

THIEL

Die Sünde ist die Übertretung eines göttlichen Gebots
.

BIEGLER

Wenn ich es richtig verstehe, ist Jesus Christus für unsere Sünden bereits gestorben.

THIEL

Um uns davon zu erlösen.

BIEGLER

Und wir alle müssen ja erlöst werden, weil es eine erste Verfehlung der Menschen gab: die Erbsünde.

THIEL

Sie trennte den Menschen von Gott, und erst durch Christus wird diese Trennung wieder geheilt.

BIEGLER

Diese erste Sünde begingen Adam und Eva. Sie essen von der Frucht des verbotenen Baumes. Gottes Strafe: Der Mensch muss ins Elend, in diese kalte Welt, und er wird sterblich. Gott verurteilte aber nicht nur Adam und Eva, sondern darüber hinaus auch gleich noch alle ihre Nachkommen.

THIEL

Das ist mit Erbsünde gemeint, ja.

BIEGLER

Sie werden vielleicht verstehen, dass ich schon damit Schwierigkeiten habe. Den Grundsatz, dass Strafe persönliche Schuld voraussetzt, lässt Ihr Gott nicht gelten.

THIEL

Die Erbsünde ist nicht biologisch gemeint.

BIEGLER

Sondern
?

THIEL

Kein Mensch steht für sich. Niemand kann am Punkt null mit seinem Leben beginnen. Wir alle sind tief in die Vergangenheit verstrickt. Die Erbsünde ist ein Zustand, keine persönliche Tat. Wir werden damit geboren. Die Geschichte von Adam und Eva ist keine historische Wirklichkeit, sondern ein Symbol für die Menschheit an sich.

BIEGLER

Erschreckt Sie das nicht?

THIEL

Was?

BIEGLER

Dass in Ihrer Religion jedes Kind noch vor seiner Geburt die Sünden irgendwelcher weit entfernten Verwandten erbt? Oder gleich der ganzen Menschheit?

THIEL

Wie gesagt, es ist ein Bild.

BIEGLER

Ein besonders grausames Bild, ja. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ließ sich Gott in Gestalt von Jesus Christus für diese Sünde foltern und ans Kreuz nageln.

THIEL

Ja.

BIEGLER

Verzeihen Sie bitte, aber finden Sie das nicht sehr merkwürdig?

THIEL

Ich weiß nicht, was Sie meinen
.

BIEGLER

Jesus ließ sich unter unvorstellbaren Schmerzen umbringen zur Strafe für eine symbolische Sünde, die von zwei Menschen begangen wurde, die in Wirklichkeit nicht existierten?

THIEL

Wir werden es nie ganz verstehen.

BIEGLER

Und noch dazu trägt Ihr Gott selbst für diese erste Sünde die Verantwortung. Er hat den Baum der Erkenntnis gepflanzt, und er hat die bösartige Schlange erschaffen. Wenn man es nüchtern betrachtet, dann setzt Gott also erst den Anreiz für die Tat, wobei ihm dank seiner Allwissenheit ja völlig klar sein muss, dass Adam und Eva sie auch begehen werden. Danach lässt er sich in Menschengestalt für diese Tat töten und vergibt uns so die Schuld, die er selbst verursacht hat. Die Sache klingt ein wenig irrsinnig, oder?

THIEL

Ich kann nur wiederholen, was im Katechismus steht: Die Weitergabe der Erbsünde ist ein Geheimnis, das wir nicht völlig verstehen können.

BIEGLER

Der Katechismus wieder. Ja. Wenn Gott uns die Sünden vergeben wollte – wofür ich natürlich sehr bin –, warum hat er es denn nicht einfach getan? Wozu diese ganze furchtbar komplizierte, blutige, grausame, unlogische und traurige Geschichte? Und, wenn ich das sagen darf, wozu sollen diese Sünden überhaupt gut sein, außer 
dazu, dem Menschen das Leben zu vermiesen und ihn klein und hässlich zu machen?

THIEL

Das tut Gott nicht. Und Sie sollten mit Ihren Frechheiten aufhören.

BIEGLER

Aber Herr Bischof, ist es auch frech zu sagen, dass es in Ihrer Kirche auch ganz andere Ansichten gibt? Ein ganz anderes Gottesbild? Nehmen Sie zum Beispiel Hans Küng.

THIEL

Küng spricht nicht für die katholische Kirche.

BIEGLER

Und doch ist er der meistgelesene katholische Theologe der Gegenwart. Es gibt viele gläubige Christen, die ihn sehr ernst nehmen. Küng glaubt, die Kirchenleitung sei in Sachen Sterbehilfe in der Reflexion einfach noch zurückgeblieben. Er sagt, ich zitiere: »Dabei bin auch ich der festen Überzeugung, dass das Leben Gnade Gottes ist. Es ist mir geschenkt. Aber das heißt, dieses Gnadengeschenk bedeutet für mich auch Verantwortung. Und warum soll die in der letzten Phase aufhören, diese Verantwortung?« Er ist der Ansicht, dass es durchaus mit dem Christentum vereinbar sei, in bestimmten Fällen Hilfe zum Sterben zu leisten.

THIEL

Küng darf sagen, was er möchte. Aber das ist nicht die offizielle Ansicht der katholischen Kirche
.

BIEGLER

Sie werden zugeben müssen, dass es eine menschenfreundlichere, glücklichere Aussage ist: Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild erschaffen und darf sich deshalb frei entscheiden.

THIEL

Sie widerspricht dem absoluten Lebensschutz, den die Kirche von der Gesellschaft zu Recht einfordert.

BIEGLER

Wir drehen uns im Kreis. Dann frage ich es noch einmal anders und hoffe, es klingt für Sie nicht wieder unverschämt: Ist es denn nicht richtig für den Menschen, nach Glück zu streben und zu versuchen, Leid zu vermeiden? Ist das nicht seine Natur? Sein Wesen? Ist das Leiden eines Menschen, Herr Bischof, nicht ganz und gar sinnlos?

THIEL

Ich …

Schweigt.

BIEGLER

Nach einer Pause.

Herr Bischof?

THIEL

Weitere lange Pause, dann leise und kaum hörbar für sich.

Leben heißt leiden.

BIEGLER

Wie bitte? Ich habe Sie nicht verstanden
.

THIEL

Leben bedeutet zu leiden, Herr Biegler. Das Christentum, wenn man es ernst nimmt, ist die Religion des Leidens. Das ist schwer und passt nicht in die Moderne. Sie haben in vielem Recht, die Aufklärung hat in vielem Recht. Vielleicht überzeugen die Argumente von Augustinus und Thomas heute die Menschen nicht mehr, sie verstehen diese Worte kaum noch. Aber es gibt den Glauben, meinen Glauben. Leiden ist schrecklich, oft kaum zu ertragen, ja, aber das Leiden des gläubigen Christen ist nie eine Strafe. Sein Leid hat nichts mit Rache zu tun, sondern es ist – ja, es ist Reinigung
.

BIEGLER

Reinigung?

THIEL

Ja. Menschen wie Sie, Herr Biegler, glauben immer alles zu wissen. Sie haben sich gegen den § 217 aufgelehnt und schließlich Ihr Ziel erreicht. Aber kennen Sie wirklich die Geister, die Sie riefen und nun nicht mehr loswerden? Wissen Sie denn, was das überhaupt bedeutet?

BIEGLER

Sagen Sie’s mir.

THIEL

Seit drei Jahren kommt jeden Tag eine junge Frau in meine Kirche. Sie setzt sich immer auf den gleichen Platz. Sie kniet nicht, sie betet nicht, sie zündet keine Kerze an. Ihr scheinen Besuchergruppen und Lärm nichts auszumachen
.

BIEGLER

Aha. Und?

THIEL

Vor zwei Monaten habe ich sie angesprochen. Sie hat mich neugierig gemacht.

BIEGLER

Und was hat sie gesagt?

THIEL

Sie ist 31 Jahre alt. Vor sechs Jahren, mit 25, hat sie ein Kind überfahren, einen kleinen Jungen. Sie konnte nichts dafür, der Junge war zwischen zwei Autos einem Ball nachgelaufen. Sie wurde nicht angeklagt. Aber sie hielt es nicht aus, ihr Leben stürzte in sich zusammen. Sie war in einer Klinik, ging in Therapie, nahm Medikamente. Nichts nutzte etwas. Sie trennte sich von ihrem Mann und von all ihren Freunden. Sie nahm einen Job an, in dem sie die stupideste Arbeit machen muss, weil sie nicht mehr nachdenken kann oder will.

BIEGLER

Ich verstehe.

THIEL

Diese junge Frau will sterben. Sie sagt, ihr Leben sei vorbei. Und sie sagte mir diesen Satz, an den ich dauernd denken muss: »Alle haben mir verziehen, aber ich selbst kann mir nicht verzeihen.« Herr Biegler, wie alt ist Ihr Mandant?

BIEGLER

78
.

THIEL

78, ja. Ihm bleiben sicher noch ein paar Jahre, die er jetzt wegwerfen will, schlimm genug. Aber diese junge Frau hat ihr ganzes Leben noch vor sich. Sie kann eine Familie gründen, Kinder bekommen, sie kann wieder glücklich werden. Wir Älteren wissen, dass nichts von Dauer ist. Aber sie kann das noch nicht wissen, sie ist zu jung. Sie will sterben. Und nun frage ich Sie, Herr Biegler …

Wendet sich ans Publikum.

… und ich frage Sie, meine Damen und Herren, wollen Sie ernsthaft dazu die Hand reichen? Wollen Sie einer 31jährigen ein Medikament geben, das sie tötet? Wirklich? Können Sie danach weiter ruhig schlafen?

BIEGLER

Das ist nicht…

THIEL

Unterbricht.

Doch, genau das ist die Frage. Der Selbstmörder, der sich gegen das Leiden auflehnt, lehnt sich gegen den Sinn seines eigenen Lebens auf. Er verneint sich selbst und begreift nicht, wer und was er ist. Die moderne Gesellschaft glaubt, im Glück liege der Sinn des Lebens, und nur der Mensch sei ganz frei, der auch über seinen Tod entscheidet. Aber das ist grundfalsch. Ich glaube an Jesus Christus, an den Mann, der das Kreuz auf sich genommen hat. Dieses Kreuz zu tragen ist der wirkliche Sinn unseres Lebens. Echte Freiheit kann man nur 
dadurch gewinnen, dass man sich dem Willen Gottes fügt. Aus seiner Hand können wir nicht fallen. Sie haben Recht, Herr Biegler, der christliche Glaube ist nicht vernünftig, er ist nicht aufgeklärt, nicht logisch, und er kennt keinen Kompromiss. Er verlangt uns etwas ab, was heute kaum mehr auszusprechen, kaum mehr verständlich ist: nämlich das Leben mit all seinem Leid bis zum Ende zu ertragen und daraus seinen Sinn zu schöpfen.

BIEGLER

Nach langer Pause.

Ihr Bekenntnis beeindruckt mich, wenn ich das sagen darf. Ich glaube sogar, Sie ein wenig zu verstehen. Aber, verehrter Herr Bischof, bitte verzeihen Sie: Sie werden zugeben, dass Ihr Bekenntnis einen ganz bestimmten Glauben an einen ganz bestimmten Gott voraussetzt.

THIEL

Das tut es.

BIEGLER

Vielen Dank, ich habe keine weiteren Fragen.

Biegler und Thiel gehen zu ihren Plätzen und setzen sich.

VORSITZENDE

Vielen Dank. Wir beenden mit den Worten von Bischof Thiel die Anhörung der Sachverständigen. Vielen Dank Frau Professorin Litten, Herr Professor Sperling und Herr Bischof Thiel, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Natürlich 
können Sie auch hier bleiben und die Sitzung weiter verfolgen.

Sperling steht auf und geht. Die anderen bleiben sitzen.

VORSITZENDE

Zu Gärtner.

Herr Gärtner, wir haben nun die ganze Zeit auch über Ihren persönlichen Sterbewunsch gesprochen. Möchten Sie selbst noch etwas sagen?

GÄRTNER

Ich will mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir zugehört haben, und dass Sie über diese Fragen nachdenken. Es wird besser, wenn über diese Dinge frei gesprochen wird. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen?

VORSITZENDE

Natürlich.

GÄRTNER

Sie diskutieren hier in diesem warmen Saal. Sie tragen dabei schöne Kleider und ordentliche Anzüge, und nachher gehen Sie sicher mit Ihren Freunden und Bekannten etwas essen. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass Sie über den Tod sprechen. Das ist kein abstraktes Problem. Wenn es um den Tod geht, gibt es das alles nicht. Nicht die Wärme, nicht die schönen Kleider und nicht die ordentlichen Anzüge. Man ist mit sich und mit dem Nichts alleine. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der Elisabeth nicht ist und in der ich nicht bin. Ich habe es schon gesagt, ich bin 78 Jahre alt, ich habe mein Leben gelebt. Es ist vermutlich nicht besser oder schlechter gelungen 
als Ihr Leben. Vieles hätte ich besser machen können. Aber es ist mein Leben gewesen. Ich möchte nicht, dass jetzt, am Ende, ein Priester, ein Arzt oder wer auch immer bestimmen, wie ich sterben darf. Ich will mich nicht vor den Zug werfen oder von einem Dach springen. Es gibt dieses Medikament, das mein Leben ruhig beenden könnte, wann und wo ich das will. Jede Moral, jede Religion und jede Weltanschauung, die mir das verbieten will, ist falsch. Ich vertraue dem Arzt, der bereit ist, mir zu helfen. Mehr kann ich nicht sagen.

VORSITZENDE

Zu Gärtner.

Vielen Dank, Herr Gärtner.

Zum Publikum.

»Halten Sie es für richtig, dass Herr Gärtner Pentobarbital bekommt, um sich töten zu können?« Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig gesagt, dass es keinen Unterschied mache, ob ein gesunder Mensch oder ein Todkranker sterben möchte. Der Arzt kann beim Suizid helfen, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Der Gesetzgeber mag später Regeln aufstellen, die Missbrauch verhindern und den freien Willen prüfen. Aber uns hier und heute geht es nur um die grundsätzliche, um die ethische Frage. Halten Sie es für richtig, einem gesunden Menschen ein tödliches Medikament zu geben? Würden Sie es tun, wenn Sie Arzt wären? Würden Sie Herrn Gärtner Pentobarbital überreichen, wenn Sie wissen, dass er damit aus dem Leben 
scheiden wird? Herr Gärtner ist 78. Würden Sie das Medikament einer 30-jährigen Frau geben? Sie werden diese Frage bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen müssen. Meine verehrten Damen und Herren, das zu beantworten bleibt sicher auch nach dieser Sitzung eine schwierige Frage. Jeder Einzelne von Ihnen wird diese Frage nach seinen ethischen und vielleicht auch nach seinen religiösen Vorstellungen entscheiden. Es geht also ausschließlich um Ihre persönliche Einstellung, nicht um das Recht – wir sind hier im Ethikrat, nicht in einem Gerichtssaal. Wir machen jetzt eine Pause von 25 Minuten. Durchdenken und diskutieren Sie noch einmal die vorgebrachten Argumente. Und dann stimmen Sie bitte ab.

Die Vorsitzende erklärt nach den Gegebenheiten des Theaters, wie die Abstimmung technisch erfolgt.

Wir sehen uns also nach der Pause in diesem Saal wieder. Vielen Dank.





ZWEITER AKT

VORSITZENDE

Meine Damen und Herren, die Abstimmung hat folgendes Ergebnis erbracht: Die Frage, ob es richtig ist, dass Menschen wie Herr Gärtner Pentobarbital bekommen, haben … mit »Ja« beantwortet, dagegen haben … gestimmt. Dafür (oder dagegen) waren also … Prozent der abgegebenen Stimmen. Ich danke Ihnen für Ihre Beteiligung. Wir hören nun die Schlussvorträge von Frau Dr. Keller und Herrn Biegler. Bitte, Frau Dr. Keller.

KELLER

Vor einigen Jahren musste der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten über die Sterbehilfe entscheiden. Es war ein schwieriges und interessantes Verfahren. Sechs Philosophen des Landes, darunter einige der klügsten Menschen unserer Zeit, reichten ein Schreiben bei Gericht ein. Sie erklärten, der freiheitliche Staat müsse sich aus moralischen und religiösen Debatten heraushalten. Es sei allein das Recht des Bürgers zu entscheiden, wie er leben und wie er sterben wolle. Die Philosophen meinten, eine so schwerwiegende Entscheidung wie jene über 
das Sterben solle frei von der, so wörtlich, »Zumutung irgendwelcher religiöser oder philosophischer Vorgaben seitens Justiz oder Gesetzgebung« sein.

Das genau ist auch im Wesentlichen das Argument von Herrn Gärtner. Ich weiß, das alles klingt attraktiv und viel moderner als Bischof Thiel. Es entspricht dem Zeitgeist, und die meisten Menschen dürften die Einstellung dieser Philosophen teilen. Wir haben ja, zumindest in der westlichen Welt, die größte persönliche Freiheit, die es jemals gegeben hat, wir leben unabhängiger und selbstbestimmter als jede Generation vor uns. Da ist es nur folgerichtig, dass man jetzt auch das Leben selbstbestimmt beenden können will, und der Arzt soll dabei helfen.

Aber in Wirklichkeit leben wir nicht nur in der größten Freiheit, sondern auch in der größten Einsamkeit, die es jemals gab. In Großbritannien wurde vor kurzem sogar ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, die englische Premierministerin sprach von der »traurigen Realität des modernen Lebens«, die das nötig gemacht habe.

Selbstbestimmung ist ein hoher Wert – niemand hier zweifelt das an –, aber der Mensch ist ebenso auf Liebe, Schutz und Gemeinschaft angewiesen. Es wäre unklug zu behaupten, wir seien von unserer Geburt bis zu unserem Tod nicht voneinander abhängig. Es gibt keine Pflicht zu leben – das ist immer eine höchstpersönliche Entscheidung, und der Staat hat sich dort herauszuhalten. Aber da wir nun einmal von Natur aus soziale Wesen sind, ist es unerlässlich, dass wir dem Sterbewilligen nicht helfen sich zu töten, sondern dass wir ihm in den Arm 
fallen und versuchen, ihn davon abzuhalten. Dieses Gebot ist viel älter als unsere Gesetze und unsere Verfassung, es steht über unserem Recht, weil es unsere Gemeinschaft erst begründet hat. Nur wenn wir nämlich das Leben des anderen bis zu seinem natürlichen Ende bejahen, können wir überhaupt diese menschliche Gesellschaft sein. Der Suizidhelfer sagt im Grunde: »Es ist richtig, dass du jetzt nicht mehr lebst«. Das ist der furchtbarste Satz, weil er unser sittliches Fundament zerstört. Ich bin mir sicher, dass wir jetzt, wo Ärzte und Sterbevereine beim Suizid helfen dürfen, bald über die Tötung auf Verlangen diskutieren werden. Und von dort ist es dann nur noch ein kurzer Weg bis zur Tötung »ohne« Verlangen, einer Tötung nach dem mutmaßlichen Willen des Individuums, den dann Juristen, Ärzte und Angehörige auslegen. Wir haben in unserer Geschichte gesehen, in welche Hölle das führt.

Herr Biegler hat gesagt, es sei schlimm genug, dass er alt werde, er wolle dann nicht auch noch seine Freiheit verlieren. Aber nichts daran darf schlimm sein. Herr Biegler soll sich, wenn er alt wird, ganz auf die Solidarität der Gesellschaft verlassen dürfen. Sie wird sich um ihn kümmern und ihm dabei seine Würde lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat die ärztliche Beihilfe zum Suizid zugelassen. Dadurch, meine Damen und Herren, wird sich diese Solidarität in ihr Gegenteil verkehren. Die Alten, Kranken, Behinderten und Schwachen werden sich bald rechtfertigen müssen, warum sie eigentlich noch leben. Das Recht zur ärztlichen Suizidbeihilfe wird 
so zu einer Pflicht. Ich weiß, Solidarität ist kein Begriff, der in das moderne Leben passt. Aber ohne sie verlieren wir das, was uns ausmacht: die Menschlichkeit. Ein Arzt darf heute einem 25jährigen Jungen oder der Frau, von der Bischof Thiel gesprochen hat, zum Selbstmord verhelfen. Das ist kein gesellschaftlicher Fortschritt, meine Damen und Herren. Das ist eine Perversion. Wehret den Anfängen. Vielen Dank.

VORSITZENDE

Danke, Frau Dr. Keller. Dann bitte Herr Biegler.

BIEGLER

In wenigen Jahren werden wir alle tot sein. Die meisten von uns werden an einer Herz-Kreislauf-Krankheit sterben, fast ebenso viele an Krebs. Unser Leben endet sehr wahrscheinlich in einem Krankenhaus, nur etwa jeder Fünfte stirbt in einer stationären Pflegeeinrichtung und nur ein Viertel dort, wo die meisten Menschen es wollen: zu Hause.

Wenn Sie sich einmal kurz zurücklehnen, meine verehrten Damen und Herren, wird Ihnen auffallen, dass es hier nur eine einzige Frage gibt. Nein, es geht nicht um Beihilfe, nicht um unterlassene Hilfeleistung, nicht um Tötung auf Verlangen oder sonst irgendeinen Begriff, den sich Juristengehirne in den vergangenen Jahrhunderten ausgedacht haben. Es geht nur um eine einzige, sehr einfache und sehr klare Frage. Vielleicht ist es sogar die wichtigste Frage überhaupt. Diese Frage, meine verehrten Damen und Herren, lautet: Wem gehört unser Leben
?

Zu sich selbst.

Wem gehört unser Leben?

Zum Publikum.

Gehört es einem Gott? Gehört es dem Staat, der Gesellschaft, der Familie, den Freunden? Oder gehört es nur uns selbst?

In den bald vierzig Jahren in meinem Beruf als Strafverteidiger habe ich nur eines wirklich begriffen: Der Mensch ist ein ambivalentes Wesen, wir alle sind gut und böse zugleich und ergeben trotzdem ein halbwegs plausibles Ganzes. Und mit unserer Gesellschaft ist es nicht anders. Sie ist nicht homogen, sondern gespalten, gegensätzlich, vielschichtig und völlig uneins. Wir glauben heute an Gott, Allah, Buddha, an das fliegende Spaghettimonster oder nur an uns selbst. Aber uns vereint als aufgeklärte Gesellschaft dann doch die eine Sache: Wir können nie letztgültig wissen, was richtig und was falsch ist, absolute Urteile über die Welt gibt es nicht.

Ich bin kein Philosoph, aber, meine verehrten Damen und Herren, könnte nicht genau das es sein, was uns als europäische, als westliche Gesellschaft heute ausmachen sollte: nicht der zwanghafte Konsens, sondern, dass wir den friedlichen Dissens aushalten?

Und was folgt daraus? Wenn wir begreifen, dass wir die absolute Wahrheit nicht kennen und nie kennen werden, dann müssen wir großzügig sein. Der Mensch selbst ist dann das Maß – nicht die Natur, keine Ideologie, 
keine Religion, keine Kirche, kein Gott. Die Humanität, die Menschlichkeit ist unser letzter Kritiker und höchster Richter. Und das bedeutet, dass die Menschen selbst entscheiden dürfen, wie sie leben und wie sie sterben wollen. Ich bin dankbar, dass das Bundesverfassungsgericht in diesem Sinn geurteilt hat. Dieses Urteil ist Aufklärung im eigentlichen, im besten Sinn. Es ist lebensfreundlich, weil es vom Tode weiß. Es ist menschlich, weil es unser Leiden versteht. Nach Jahrhunderten in Dunkelheit können wir heute frei sein. Und vor der Freiheit der Menschen müssen wir keine Angst haben.

Am 22. September 2007 nahmen sich der Schriftsteller André Gorz und seine Frau gemeinsam das Leben. Ungefähr ein Jahr zuvor schrieb André Gorz einen Brief an seine Frau. Erlauben Sie mir, aus ihm zu zitieren: »Soeben bist Du zweiundachtzig geworden. Und immer noch bist Du schön, anmutig und begehrenswert. Seit achtundfünfzig Jahren leben wir nun zusammen, und ich liebe Dich mehr denn je. Kürzlich habe ich mich von neuem in Dich verliebt, und wieder trage ich in meiner Brust diese zehrende Leere, die einzig die Wärme Deines Körpers an dem meinen auszufüllen vermag. Nachts sehe ich manchmal die Gestalt eines Mannes, der auf einer leeren Straße in einer öden Landschaft hinter einem Leichenwagen hergeht. Dieser Mann bin ich. Und Du bist es, die der Leichenwagen wegbringt. Ich will nicht bei Deiner Einäscherung dabei sein; ich will kein Gefäß mit Deiner Asche bekommen. Ich lausche auf Deinen Atem, meine Hand berührt Dich. Jeder von uns möchte den anderen nicht überleben müssen.
«

Meine verehrten Damen und Herren, wem, wenn nicht uns, gehört unser Sterben?

VORSITZENDE

Ich danke Ihnen.

Zum Publikum.

Es ist spät geworden. Die Diskussion über diese schwierige Frage hat gerade erst begonnen, ihr Ausgang scheint offen zu sein. Herr Biegler hat gefragt, wem unser Leben und unser Sterben gehören soll. Ich kann das nicht für Sie beantworten, aber ich weiß sicher, dass es unser Staat ist, unsere Gesellschaft und unsere Zukunft, über die wir hier streiten. Elisabeth Gärtner hat ihren Mann gebeten, das Richtige zu tun. Aber was ist das Richtige? Meine verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt einen sicheren Weg nach Hause und eine gute Nacht.

Die heutige Sitzung des Ethikrates ist damit geschlossen.





ANHANG





Hartmut Kreß



Suizid und Suizidbeihilfe in existenzieller, religiöser und kultureller Hinsicht

Existenzphilosophischer Zugang

Es gehört zu den Merkmalen menschlicher Existenz, sich mit der eigenen Endlichkeit, dem Sterben und dem Tod auseinanderzusetzen. Hierdurch unterscheiden sich Menschen von nichtmenschlichen Lebewesen. Kulturgeschichtlich sind Gräberkult und Bestattungsriten vom frühesten Beginn der Menschheit an belegt. Zur Sonderstellung des Menschen gehört allerdings auch die Fähigkeit, sich willentlich, aufgrund eigener Entscheidung das Leben nehmen zu können. Hierauf haben im 20. Jahrhundert Vordenker der Existenzphilosophie hingewiesen. Für die Zukunft zeichnet sich ab, dass neben dem Menschen autonome selbstlernende Roboter oder sogenannte intelligente Maschinen alltagsweltlich eine Rolle spielen werden. Auch im Vergleich mit ihnen wird die Fähigkeit, sich nach eingehender Überlegung das Leben zu nehmen und der eigenen leiblichen Existenz ein Ende zu setzen, ein besonderes Merkmal der Menschen bleiben.

Eine Zusammenfassung solcher Gesichtspunkte 
enthält ein Satz, den der Existenzphilosoph Karl Jaspers (1883 – 1969) formuliert hat: »Daß der Mensch, nur der Mensch sich das Leben nehmen kann in hellem, reinem Entschluß, ohne Trübung durch Affekt, vielmehr sich selber treu, darin liegt eine Würde« (K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, 1962, S. 474).

Erhellend ist es, Jaspers’ Formulierung im Licht seiner Biografie zu lesen. Im Jahr 1901 wurde ihm als 18-Jährigem die Diagnose mitgeteilt, dass er an einer lebensbedrohenden chronischen Erkrankung litt. Er musste damit rechnen, nicht älter als 30 Jahre zu werden. Zwar wurde er dann über 80 Jahre alt. Aber er hatte während seines gesamten Lebens ständig schwerste gesundheitliche Lasten zu bewältigen. Angesichts dieser Herausforderung erlernte er seinen eigenen Worten zufolge die Kunst, »gesund zu sein, auch wenn man krank ist«.

Doch so viel ihm am Leben lag und so sehr er sich in täglicher Anstrengung um die Erhaltung und sinnvolle Gestaltung seines Lebens mühte: Seine jüdische Frau und er hielten gleichwohl Giftkapseln bereit, um notfalls ihr Leben beenden zu können. Im nationalsozialistischen Staat drohten ihnen die Verhaftung und Verschleppung. Ihre Lebensrettung verdankten sie der für sie gerade noch rechtzeitigen Befreiung Heidelbergs am 30. März 1945 durch die US
-Truppen.

Existenzphilosophisch zeigen sich bei Jaspers zwei Einsichten, die für die Reflexion des Themas »Suizid« von Belang sind. Grundsätzlich und vorrangig gilt, dass 
das menschliche Leben ein fundamentales Gut ist. Es ist wertzuschätzen und zu erhalten, weil es dem einzelnen Menschen persönliche Perspektiven und die Möglichkeit der Sinnfindung eröffnet. Dennoch kann ein Mensch im Ausnahme- und Grenzfall – Jaspers sprach von »Grenzsituationen« – Gründe dafür haben, die Beendigung seines Lebens, den Freitod in Betracht zu ziehen.

Das herkömmliche Nein

Demgegenüber ist in der Vergangenheit die Legitimität einer Selbsttötung oft schroff in Abrede gestellt worden. Die drei Offenbarungsreligionen Judentum, Christentum und Islam haben den Suizid strikt abgelehnt, ja verboten. Eine Ausnahme ließen sie bei ihren Spekulationen über den Willen Gottes nur zu, sofern Gott selbst den Suizid gebiete. Dies sei beim Märtyrertod der Fall. Ihr sonstiges pauschales Nein begründeten sie mit der Aussage, das menschliche Leben sei eine Gabe von Gott und das Eigentum Gottes, so dass der Mensch hierüber nicht bestimmen dürfe. Eine Selbsttötung wurde als Auflehnung und als Ungehorsam gegen Gott bewertet. Diese rigoristische Nein-Position wird in der Gegenwart vor allem von der römisch-katholischen Kirche und im Islam aufrechterhalten, und zwar auch angesichts von Suizidwünschen, die schwer kranke Patienten in ausweglos erscheinenden Situationen äußern.

Ein strukturell ähnlicher Gedankengang – also ein Nein zum Suizid, weil der Mensch kein Verfügungsrecht 
über sich besitze – findet sich in der philosophischen Tradition. Er ist von Aristoteles, dem Vordenker griechischer Philosophie, auf den Weg gebracht worden und wirkte bis in die Neuzeit hinein. Der Gedankengang besagte, dass der Mensch das Eigentum der Gemeinschaft sei. Konkret waren damit die polis
, der alte griechische Stadtstaat, oder die weltliche Obrigkeit absolutistischer Staaten im Europa der frühen Neuzeit gemeint. Schon in der Antike wurde Selbstmördern ein ehrenhaftes Begräbnis verweigert. Diese Sanktion ist später von den Kirchen übernommen worden.

Neuansatz in der Aufklärung

Einen gedanklichen Durchbruch vermittelte die Aufklärungsphilosophie. Für sie wurde die Einsicht tragend, dass im Zentrum der Menschenrechte das persönliche Recht auf Eigentum steht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Eigentum, das sich auf äußeren Besitz, auf seine eigene leibliche Existenz und auf sein Inneres, seine Gedanken und seine Überzeugungen erstreckt. Mit dieser Leitidee legten Vordenker der Aufklärung wie John Locke (1632 – 1704) die Grundlagen für das moderne Verständnis der Menschenrechte, denen gemäß jede einzelne Person selbstbestimmt und frei über sich entscheiden darf.

Zur Frage des Suizids liegen die Konsequenzen auf der Hand. Im Gefolge der Aufklärungsphilosophie war jedem Menschen das Verfügungsrecht über den eigenen 
Körper zuzubilligen, weil sein Leben nicht länger als Eigentum des Staates oder des Fürsten gelten konnte. Der preußische König Friedrich II
. (der Große) machte sich diesen Denkansatz zu eigen. Daher wurde es 1747 in Preußen statthaft, sogenannte Selbstmörder ehrenhaft zu bestatten, und 1751 wurde in Preußen die Strafbarkeit des Selbstmordversuchs aufgehoben. Der Aufklärungsjurist Beccaria (1738 – 1794) argumentierte: Weil der Mensch dem Staat nicht gehört, darf das staatliche Gesetz ihm weder sein Recht auf Auswanderung noch das Recht auf Selbsttötung verwehren.

Kultur- und rechtsgeschichtlich waren diese Ideen bahnbrechend. Auf ihrer Basis verzichtete das Strafgesetzbuch des Deutschen Reiches im Jahr 1871 darauf, die Selbsttötung – damals noch Selbstmord genannt – für strafbar zu erklären. Folgerichtig blieb ebenfalls die Beihilfe zur Selbsttötung straffrei. Im Jahr 2015 hat der Deutsche Bundestag mit diesem aufgeklärt-liberalen Denken allerdings gebrochen. Er hat das Strafgesetzbuch um einen neuen § 217 ergänzt und die Beihilfe zur Selbsttötung schwer erkrankter Patienten weitestgehend unter Strafe gestellt. Hiermit ist der Deutsche Bundestag hinter die Einsichten der Aufklärung zurückgefallen. Das im Jahr 2015 erlassene strafrechtliche Verbot ist Ausdruck eines neuen moralischen Staatspaternalismus, der die persönlichen Entscheidungsrechte von Patienten, Ärzten und anderen Beteiligten beiseiteschiebt
.

Existentielle Herausforderung durch den medizinischen Fortschritt

Gleichzeitig ist zu betonen, dass der Fortschritt der neueren Medizin hohe existentielle Herausforderungen mit sich bringt. Die moderne Intensivmedizin, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ausbildete, hat zahllosen Menschen das Leben gerettet. Andererseits besteht die Gefahr, dass sie zu einer künstlichen Lebensverlängerung und zu einer quantitativen Ausweitung der Lebenszeit führt, die menschlich sinnentleert und sinnwidrig sind und in bloße Leidensverlängerung umschlagen.

Abhilfe ist z. B. durch Patientenverfügungen möglich. Diese beruhen auf dem individuellen Recht auf Selbstbestimmung und können vorsorglich den Abbruch von medizinischen Behandlungen oder den Verzicht auf zusätzliche Maßnahmen verlangen. Sodann ermöglicht die Palliativmedizin, die jetzt auch in der Bundesrepublik Deutschland ausgebaut wird, die Linderung von Schmerzen. Für einen kleinen Teil älterer Menschen oder schwer erkrankter Patienten bildet dies jedoch keine zureichende Lösung. Sie möchten nicht akzeptieren, leidvoll oder unter Verlust ihrer persönlichen Eigenständigkeit sterben zu müssen. Hierin sehen sie eine Bedrohung ihrer Selbstachtung und eine Verletzung ihres Anrechts auf ein Sterben in Würde. Einen sinnwidrigen Sterbeprozess möchten sie mit Hilfe eines Suizids vermeiden und hierfür gegebenenfalls auch andere Personen, etwa einen Arzt, um Begleitung und um Suizidbeihilfe bitten
.

Psychosoziale Beratung

In einer solchen – mit Karl Jaspers gesagt – Grenzsituation wäre es hilfreich, wenn die Betroffenen über ihren Suizidwunsch offen sprechen könnten. Das im Jahr 2015 verabschiedete Verbotsgesetz des § 217 StGB behinderte jedoch sogar das offene Gespräch mit einem Arzt. Sinnvoll ist ein ganz anderer Ansatz, nämlich der Aufbau eines Angebots der psychosozialen Beratung. Beratungsgespräche können Menschen, die angesichts ihres realen oder ihres absehbaren bzw. befürchteten Krankheitsschicksals einen Suizid erwägen, bei ihrer Entscheidungsfindung human begleiten. Zugleich wird hiermit Suizidprävention geleistet, da den Betroffenen im Gespräch Gründe deutlich werden können, vom Suizid abzusehen. Rechtspolitisch ist von Interesse, dass im Ausland – inzwischen ein klassisches Beispiel: der US-Bundesstaat Oregon – Kriterien entwickelt worden sind, die es regeln, unter welchen Voraussetzungen Ärzte einen Patienten beim Suizid begleiten dürfen. An die Kriterien und an die Erfahrungen im Ausland sollte man in der Bundesrepublik Deutschland anknüpfen und die normativen Gesichtspunkte dabei aktuellen Handlungsumständen und Vorstellungen gemäß fortentwickeln.

Das strafrechtliche Verbotsgesetz von 2015 war wesentlich von den Kirchen angestoßen und unterstützt worden. Angesichts dessen ist hervorzuheben: Eine Abkehr vom schroffen Nein zeichnet sich neuerdings teilweise sogar auf religiöser Ebene ab. Gedankliche Öffnungen 
sind ansatzweise im Protestantismus, im liberalen Judentum und vereinzelt bei katholischen Autoren, vor allem bei Hans Küng, zu beobachten. Hier werden im religiösen Horizont Argumentationslinien entwickelt, die das alte Dogma, Gott sei der Eigentümer des Lebens, relativieren und auch aus binnenreligiösen Motiven die persönliche Entscheidungsfreiheit von Menschen bejahen.

Hinweise auf Literatur: G. Wolfslast/K. W. Schmidt (Hg.), Suizid und Suizidversuch, C. H.Beck, München 2005. – H. Kreß, Ärztlich assistierter Suizid. Das Grundrecht von Patienten auf Selbstbestimmung und die Sicht von Religionen und Kirchen – ein unaufhebbarer Gegensatz?, Zentrum für Medizinische Ethik, Bochum 2012 (auch online abrufbar). – H. Kreß, Medizinisch assistierter Suizid – Regulierungsbedarf im Strafrecht?, in: Jahrbuch für Wissenschaft und Ethik, Bd. 20, Walter de Gruyter, Berlin 2016, S. 29–49. – H. Küng, Glücklich sterben?, Piper, München 2014. – E. Klapheck, Jüdische Positionen zur Sterbehilfe, Hentrich & Hentrich, Berlin 2016. – H. Wedler, Suizid kontrovers, W. Kohlhammer, Stuttgart 2017.
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Hilfe zum Suizid: Blicke auf die ethische Kontroverse

1. Eingrenzungen, Hintergründe

Suizid ist der aus dem Lateinischen stammende Begriff für Selbsttötung. Er klingt klinisch-nüchtern, ist aber neutraler als der unterschwellig vorwurfsvolle Begriff Selbstmord oder der unterschwellig romantisierende Begriff Freitod. Suizidwünsche können unterschiedliche Gründe oder Motive haben und ihre Umsetzung kann mit unterschiedlichen Mitteln erfolgen: etwa durch Sich-Erschießen, Sich-Ertränken, Sich-Überfahrenlassen oder, weniger brutal, durch Sich-Vergiften – hier wiederum auf eher qualvolle Weise, beispielsweise durch Rattengift, oder sanfter durch ein geeignetes Betäubungsmittel. Der letztgenannte Weg setzt Hilfe voraus: bei der Beschaffung und Dosierung des Mittels oder auch zur Sicherstellung einer erfolgreichen Verabreichung.

Wie weit solche Suizidhilfe begrenzt oder verboten wird, regeln zum einen relevantes Straf-, Vertrags- oder Standesrecht – gegenwärtig in vielen Ländern ein Feld in Bewegung. Dahinter liegt aber zum anderen die Ebene der ethischen
 Beurteilung. Sie beeinflusst maßgeblich, wie 
Suizidhilfe politisch diskutiert und rechtlich geregelt wird. Im Folgenden geht es allein um die Ethik der Suizidhilfe.

Die weitaus meisten Suizidwünsche entstehen in Verwirrung oder spontaner Verzweiflung durch psychiatrische Erkrankungen, unter Drogen oder in akuten Lebenskrisen. Es versteht sich von selbst, dass die Umsetzung solcher Wünsche mit allen humanen Mitteln verhindert und nicht helfend unterstützt werden sollte. Ethisch kaum diskutabel wäre Unterstützung auch dann, wenn das Motiv des Helfers eigennützig wäre oder das Motiv des Suizidenten verantwortungslos gegenüber Dritten – etwa, wenn dieser sich aus menschlichen Verpflichtungen oder Verschuldungen davonstehlen wollte.

Hilfe zum Suizid kommt somit ethisch von vornherein nur für die Sonderfälle in Frage, in denen es um sogenannte freiverantwortliche Suizidwünsche geht, wie sie bei unheilbarer Erkrankung oder (weitaus strittiger) bei anhaltender Lebensmüdigkeit in fortgeschrittenem Alter entstehen. Bei Menschen also, die wohlüberlegt und anhaltend zu der Überzeugung kommen, dass sie unter den bereits bestehenden oder begründet absehbaren Umständen von unheilbarer Krankheit, Siechtum oder zur Qual gewordener Schwäche entschieden lieber sterben statt weiterleben wollen. Unerträglichkeit, Würde- oder Sinnverlust sind hier die Schlüsselaspekte subjektiver Urteile darüber, was das Leben noch bietet. Sollten solche Suizidwilligen Zugang zu einem tödlichen Medikament und zu begleitender Unterstützung erhalten dürfen? Durch Ärzte oder Sterbehilfeorganisationen oder Behörden
?

Diese Fragen werden gegenwärtig in vielen Gesellschaften diskutiert. Ihre zunehmende Bedeutung hängt wesentlich mit vier Aspekten unserer modernen Lebenswelt zusammen:

(i) mit dem Umstand, dass durch die fortschreitende Hightech-Medizin Patienten nicht nur gerettet und geheilt werden, sondern zum Teil in körperlich oder geistig so reduzierter Verfassung dauerhaft überleben, wie das noch für unsere Urgroßeltern unvorstellbar gewesen wäre;

(ii) mit der zunehmenden Verlässlichkeit medizinischer Diagnose- und Vorhersage-Wahrscheinlichkeiten, auch in bedrückend aussichtslosen Konstellationen;

(iii) mit der wachsenden Hochbetagtheit der Bevölkerung, die in Einzelfällen wohl zu lähmender Lebensmüdigkeit führt;

(iv) mit einer in unserer Kultur verbreiteten subjektiven Hochschätzung selbstbestimmter Lebensführung, die vor Fragen der eigenen Sterbeumstände nicht Halt machen möchte.

Vor diesem Hintergrund stellen sich schwierige und komplexe ethische Fragen.

2. Jeder Suizid ein Skandal?

Hilfe zum Suizid kann ethisch nur dann als zulässig beurteilt werden, wenn auch der – freiverantwortliche und nicht-verantwortungslose – Suizid selbst
 als zulässig gelten kann. Meinungsumfragen in Deutschland und 
anderen westlichen Ländern ergeben zu beiden Aspekten ein überwiegend liberales Votum. Demgegenüber gibt es viele meinungsstarke Suizidhilfe-Skeptiker in der deutschen Politik, Medienlandschaft und organisierten Ärzteschaft. Teilen sie die vielleicht religiös imprägnierte Vorstellung, Menschen sollten gott- oder schicksalsergeben auf den Tag des natürlichen
 Todes warten? Aus dieser Sicht wäre die Hürde für alle Suizide so hoch wie möglich zu halten. Hier wird jedoch an eine ›Natürlichkeit‹ bei der Bewertung von Krankheit und Sterben appelliert, die offenkundig die ›Künstlichkeit‹ übersieht, welche wir längst und durchgängig billigen, wenn es um medizinische Behandlungen geht. Solche Appelle an inhaltliche Stimmigkeit mögen abprallen, wenn jemand für sich selbst und für seine Glaubensgemeinschaft religiös argumentiert. Aber diese Sicht ist, in ihrem Gottesbezug wie in ihrer Unstimmigkeit, untauglich für eine allgemeinverbindliche weltliche Ethik.

Was sonst könnte grundsätzlich skandalös sein an einem Suizid, mit dem sich der Sterbewillige die noch vor ihm liegende letzte Lebensetappe abkürzend ersparen möchte? Skandalös können durch andere verschuldete
 Umstände sein, die ihn zu diesem Entschluss bringen: mangelhafte medizinische Versorgung, unnötige Vereinsamung oder lieblose Pflege. Suizid als Ausweg aus einem Leben, dessen äußere Umstände sich hätten verbessern lassen – das möchte wohl niemand zu einem gängigen Weg werden lassen. Aber nicht immer lassen sich die Umstände hinreichend verbessern, bei weitem 
nicht. Etwa wenn Krankheit unerbittlich zu Verfall und Siechtum führt, Pflegebedürftigkeit vollständig abhängig macht, die geliebten und vertrauten Menschen gestorben oder fremd geworden sind. In solchen Konstellationen sind die Umstände höchst bedauerlich, die darauf antwortenden Suizidwünsche nun aber nicht einmal indirekt skandalös.

3. Drei Rechtfertigungs-Argumente für Suizid(hilfe) auf dem Prüfstand


Selbstbestimmung
: Herr oder Herrin ›im eigenen Haus‹ sein zu dürfen, ist das Credo liberaler Philosophie und Politik seit der Aufklärung. Dabei habe die Reichweite solcher Selbstbestimmungshoheit erst dort zu enden, wo Rechte und maßgebliche Interessen anderer verletzt werden. Die Bedeutung dieser Norm wird oft missverstanden: Ein Anrecht
 auf Selbstbestimmung in Fragen der eigenen Lebensgestaltung ist für sich genommen weder Patentrezept noch Sinnkompass für ein gelingendes Leben. Auch will das liberale Credo nicht in die Richtungen von Entscheidungseinsamkeit oder Kontrollzwang weisen – es fordert nicht mehr und nicht weniger als eine Option. Wenn es um das eigene Sterben geht, mag es für die einen demütiger, vielleicht auch mutiger sein, auf den Tod so lange zu warten, bis er unabänderlich eintritt – nichts zu beschleunigen, jede letzte Lebensminute erleben oder hinnehmen zu wollen. Für die anderen ist es gerade ein Privileg des Menschen, sich nicht mit einem 
Lebensende abfinden zu müssen, das einem unerträglich wird. Jedem die persönliche Hoheit in solchen existentiellen Wertfragen zu überlassen – das ist der überzeugende Kern des Selbstbestimmungsarguments.


Würde
: Appelle an die Würde werden in der Medizinethik oft inflationär und zugunsten unterschiedlicher Positionen erhoben – so auch mit Blick auf die Suizidhilfe. Die organisierte Palliativmedizin etwa, besonders in Deutschland, sieht sich als Garant eines würdigen Sterbens: Schmerzfreiheit sei für fast alle Patienten am Lebensende durch entsprechende Medikamente erreichbar, für die wenigen anderen bestehe die Möglichkeit, mithilfe einer Sedierung in den Tod zu dämmern. Auch begleitetes Sterbefasten wird hier inzwischen als eine zulässige Option betrachtet, Suizidhilfe jedoch entschieden abgelehnt.

Nun ist die Palliativmedizin tatsächlich eine der wichtigsten Errungenschaften im Bemühen um Sterbe-Würde, indem sie einen immensen Beitrag dazu leistet, dass Patienten ihre letzte Lebensphase schmerzlos und umfassend umsorgt
 verbringen können. Fraglos sollte dieses Angebot jedem offenstehen, müsste die Palliativmedizin daher noch entschiedener befördert werden. Aber nicht für jeden ist sie die letzte und beste Antwort, wenn es um das eigene Sterben geht. Nach Daten aus Ländern, in denen Suizidhilfe ethisch akzeptiert und rechtlich zugelassen wird (inzwischen weltweit ein knappes Dutzend), geht es den Betroffenen nämlich nicht vorrangig um Schmerz, sondern um fehlende Teilhabe, um das Sich-nicht-
Aushaltenwollen im maroden Körper, im leer gewordenen Leben – um subjektive Würde
, oft ganz ausdrücklich. Objektivieren lässt sich Würde in dieser Dimension nicht.


Hilfe im Leiden
: Weil in der Suizidhilfe-Debatte so betont über Selbstbestimmung gestritten wird, gerät leicht in Vergessenheit, dass es real betroffenen Patienten nicht in erster Linie um ein Recht um des Prinzips willen geht, sondern um eine konkrete, existentielle Leidenssituation, die das eigene Leben für sie unerträglich macht. Sie appellieren also zugleich an ein anderes Leitprinzip der Medizinethik, nämlich an Fürsorge oder Wohltätigkeit. Altmodischer (und religiös konnotiert), aber menschlicher und dringlicher ausgedrückt, geht es um Barmherzigkeit oder tätige Nächstenliebe. Einmal mehr scheint es aus dieser Perspektive geradezu absurd und ganz unbarmherzig
, dass Patienten wirksam ihr Sterben verfügen dürfen, indem sie auf lebenserhaltende Therapien verzichten – nicht aber, indem sie in Ermangelung solcher Verzichts-Optionen ein tödliches Medikament einnehmen. Barmherzigkeit würde auch berücksichtigen, dass brutale
 andere Suizidoptionen, wenn sie denn überhaupt möglich sind, eine furchtbare Mehrbelastung für alle Beteiligten darstellen. Barmherzigkeit würde zudem einberechnen, dass bereits die bloße Gewissheit einer verfügbaren »Exitstrategie« (so Wolfgang Herrndorf in eigener Sache) die Qualen der letzten Lebensstrecke erheblich verringern kann
.

4. Drei Einwände gegen Suizid(hilfe) auf dem Prüfstand


Das ärztliche Ethos
, so wird jedoch gerade gegen die zuletzt skizzierte Position kritisch angeführt, verbiete jede Form der Suizidhilfe. Verpflichtet auf Heilung, Rettung und Linderung, würden Ärzte als ›Todesengel‹ somit die Integrität ihrer Profession verletzen und das Vertrauen ihrer Patienten aufs Spiel setzen. Beide Behauptungen sind kaum nachvollziehbar. Ärzte, die ihren am Weiterleben verzweifelnden Patienten bei einem freiverantwortlichen Suizid helfen wollen, verraten damit weder die Kernziele der Medizin noch ihre wohlverstandenen beruflichen Pflichten, bei deren Festlegung die aus potentiellen Patienten bestehende Gesellschaft maßgeblich sollte mitreden dürfen. Und dass die Möglichkeit, mit Ärzten über Suizidwünsche und -hilfe offen zu reden, das Vertrauen zu ihnen stärkt statt schwächt, liegt ebenso auf der Hand, wie es durch empirische Daten aus anderen Ländern bestätigt wird.


Ambivalenz:
 Natürlich schwanken Menschen oft in ihren Entscheidungen. Wenn es dabei um ihr eigenes Leben oder Sterben geht, scheinen Skepsis und Vorsichtssperren auf Seiten Dritter deshalb zunächst durchaus vernünftig. Pflichtberatung, Bedenkfristen, gestufte Einwilligungsverfahren, Doppelbegutachtung und andere Absicherungen liegen daher im Interesse aller Beteiligten: Hier gilt es, auf dem Boden empirischer Daten gute Regelungen zu finden. Patienten dabei mit ihrem eigenen 
Schwanken zu konfrontieren, scheint ebenfalls vollkommen richtig. Aber am Ende ist auch Ambivalenz-Bewältigung eine höchst persönliche Angelegenheit.


Fehlsignale:
 Das prominenteste Argumentenbündel gegen Suizidhilfe warnt vor Ausweitung oder Missbrauch infolge einer liberalen ethischen und rechtlichen Regelung. So nachvollziehbar und zulässig eine Hilfe in tragischen Einzelfällen sei, so problematisch sei doch die soziale Gewöhnung an deren Verfügbarkeit und Nutzung. Niemals, so ein oft wiederholter Warnruf, dürfe Suizidhilfe zur »Normalität« werden. Der Appell kann deshalb leicht auf Zustimmung stoßen, weil Normalität hier auf problematische Weise mehrdeutig ist. Normalität im Sinne einer Bagatellisierung von Suizidentscheidungen kann niemand wollen, wohl aber Normalität im Sinne einer für alle verlässlichen und zumutbaren Umsetzungsmöglichkeit wohlüberlegter Suizidwünsche. Dass Patienten von diesem öffentlich akzeptierten Weg dann auch zunehmend Gebrauch machen könnten, wie es Daten etwa für die Niederlande belegen, scheint zunächst nur folgerichtig. Als Alarmzeichen dürfte man das erst werten, wenn die Wahl dieses Weges unter subtilem Erwartungsdruck und somit nicht mehr aus wirklich freien Stücken erfolgen würde. Einer solchen offensichtlich ungewünschten Entwicklung vorbeugend und wachsam zu begegnen, ist die
 große gesellschaftliche Herausforderung für eine liberale Suizidhilfe-Ethik. Warum aber sollte sie nicht gemeistert werden können? Gebrauch vor Missbrauch, Freiheiten vor Zwängen zu sichern, gehört 
in fast allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens zu den Kernaufgaben von Ethik, Recht und Politik.

Dass Schwerstkranke sich so leichtfertig zur Selbsttötung entschließen könnten wie andere zu einer Spazierfahrt, weil ihnen dieser Weg offen stünde, weil andere dies auch tun oder weil wieder andere es von ihnen erwarten, dafür gibt es bisher keinerlei empirischen Anhalt. Wohl aber gibt es Möglichkeiten, die freie Verantwortung einer solchen Entscheidung angemessen sicherzustellen. Dazu gehört nicht zuletzt die Verfügbarkeit einer medizinisch wie menschlich hervorragenden Palliativmedizin.

An genau dieser Stelle zeigt sich nun aber auch, warum die ethische Debatte um Suizidhilfe bei ›bloßem Lebensüberdruss‹ ihre ganz eigene Problemdimension hat: Nach welchen Maßstäben kann garantiert werden, dass solcher Überdruss nicht doch von anderen (gesellschaftlich oder persönlich) verschuldet wird, wie dies oben als Bedingung ethischer Akzeptabilität von Suizidhilfe vorausgesetzt wurde?

Belastbare Antworten haben wir hier wohl nicht. Der Umgang mit unserer zunehmenden Langlebigkeit, mit dem Erhalten und Schwinden von Lebensfreude und empfundenem Lebenssinn in späten Jahren, muss von Jungen wie Alten gelernt werden. Möglicherweise wird es eines Tages zu einer akzeptierten und häufiger genutzten Option Hundertjähriger werden, freiverantwortlich von eigener Hand aus einem allzu leer oder mühsam gewordenen Leben zu scheiden. Vor diesen Debatten schrecken wir aus nachvollziehbaren Gründen zurück; eines 
Tages werden wir sie vermutlich aushalten müssen. Fürs Erste jedenfalls geht es, in allen Gesellschaften, vornehmlich um Suizidhilfe für Schwerstkranke.

5. Ausblick

Ende 2019, als dieser Essay fertig wurde, konnten in Deutschland schwerstkranke Patienten, die zum Suizid entschlossen waren, ihre Entscheidung im Wesentlichen nur auf drei legalen Wegen umsetzen: durch eine Reise in die Schweiz, mithilfe eines Arztes, der gegen die herrschende Standesethik verstoßen und bei Wiederholung rechtliche Sanktionen riskieren würde, oder durch eine grausam-einsame Suizidvariante. Das, so schrieb ich damals, dürfe »so nicht bleiben. Dazu brauchen wir engagierte, informierte, nachdenkliche Debatten in der Öffentlichkeit.« Wie ein Paukenschlag hat dann am 26. Februar 2020 das Bundesverfassungsgericht die herrschenden rechtlichen Restriktionen für freiwillige Hilfe bei freiverantwortlichen Suiziden annulliert. Aus grundgesetzlicher Perspektive hat Karlsruhe die liberal-ethische Position verteidigt, des Menschen Anrecht auf Selbstbestimmung umfasse auch einen wohlüberlegten Suizid sowie
 Möglichkeiten, diesen auf erträgliche Weise durchzuführen. Und das nicht etwa nur bei tödlicher oder unheilbarer Krankheit: kein straf- oder standesrechtlich verordneter Lebensschutz gegen
 den freiverantworteten Willen des Betroffenen. Wohl aber neu zu erarbeitende gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz vor 
unüberlegten, voreiligen oder krankhaften Suizidentscheidungen.

Bei Drucklegung dieses Bandes hat sich der Sturm der Kommentare zu diesem – weltweit präzedenzlos – klaren und radikal autonomieschützenden (etwa 100-seitigen) höchstrichterlichen Urteil noch nicht annähernd gelegt. Empörung wie Erleichterung, angemessene wie vollkommen unhaltbare Interpretationen und Schlussfolgerungen durchströmen die Medien. Und erneut werden wir öffentliche Debatten brauchen – um zu verstehen, zu tolerieren und politisch zu gestalten. Hierfür, dessen bin ich gewiss, wird Ferdinand von Schirachs Theaterstück GOTT neue Anstöße und Gelegenheiten geben. Indem es direkt mit dem (problematischsten) Suizidhilfe-Begehren eines Gesunden, aber seines Lebens Überdrüssigen einsetzt, rollt es konsequent, mutig und kundig die ethischen Kontroversen über freiverantwortliche Suizidhilfegesuche aller Konstellationen auf. Der suizidwillige Protagonist, ein verwitweter Architekt, ist im Übrigen noch lange kein Hundertjähriger …

Bettina Schöne-Seifert ist Inhaberin des Lehrstuhls für Ethik in der Medizin an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. 2001 wurde sie in den Nationalen Ethikrat berufen (seit 2008 Deutscher Ethikrat), dem sie bis 2010 angehörte.
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Der Suizid im Recht

I. Selbstbestimmung und Suizid

Juristen tun sich oft schwer, über das Sterben zu urteilen. Wer im Leben einen Höchstwert der Verfassung sieht, kann die Hilfe beim Sterben oder gar zum Sterben schwerlich gutheißen, von der Hilfe zum Suizid ganz zu schweigen. So sah der Große Senat für Strafsachen des Bundesgerichtshofs einst das Sittengesetz durch den Suizid verletzt: Niemand dürfe selbstherrlich über sein Leben verfügen. Das war 1954. Diese Ansicht wird zwar heute so nirgends mehr geteilt. Doch noch 2001 behauptete das Gericht, die Rechtsordnung werte eine Selbsttötung als rechtswidrig. Immerhin hat sich die Erkenntnis weitgehend durchgesetzt, dass auch dieses Urteil keinen Bestand haben kann. Denn die Aussage, das Leben eines Menschen stehe in der Werteordnung des Grundgesetzes an oberster Stelle, ist falsch. Das lehrt schon der einfache Blick in das Grundgesetz. An oberster Stelle steht die Menschenwürde in Artikel 1. Sie ist unantastbar. Erst Artikel 2 Absatz 2 nennt das Leben und lässt dann noch Eingriffe in dieses Lebensrecht zu: Man denke nur an die 
Notwehr oder den polizeilichen Rettungsschuss. In der Menschenwürde aus Artikel 1 Grundgesetz ist (ganz genau: in Verbindung mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz) das allgemeine Persönlichkeitsrecht verankert. Dieses garantiert die Möglichkeit autonomer Selbstentfaltung. Die verfassungsrechtlich geschützte Selbstbestimmung betrifft das gesamte Leben und schließt die Bestimmung über die Art und Weise des als würdevoll empfundenen Todes mit ein. Die veraltete Gegenposition, die den Suizid für sitten- oder rechtswidrig hielt, würde eine Lebenspflicht begründen, die es nicht gibt. Sie stellt eine Verkürzung und nicht eine Verstärkung der Freiheitsgewährleistungen im Grundgesetz dar. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dieses Recht auf Selbstbestimmung beim Sterben in mehreren Urteilen ausdrücklich anerkannt. Er kann sich zwar nicht auf das deutsche Grundgesetz beziehen. Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte enthält in ihrem Artikel 8 Absatz 1 aber eine vergleichbare Regelung zum Schutz des Privatlebens. In diesem Artikel 8 sieht nun der Europäische Gerichtshof das Recht jeder Person verankert, selbst zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt ihr Leben enden soll. Das Bundesverwaltungsgericht hat das 2017 in einer abgewogenen Entscheidung bestätigt. Mit einem Paukenschlag hat diese Sicht das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 26.2.2020 für Deutschland verbindlich festgeschrieben
.

II. Die Stärkung der Selbstbestimmung zur Sterbehilfe

Doch was diese in der Verfassung und den europäischen Menschenrechten angelegte Selbstbestimmung im Sterben im konkreten Einzelfall bedeutet, ist keineswegs ausgemacht. Eher tastend haben die Gerichte, von Fall zu Fall voranschreitend, den autonomen Bereich privater Gestaltung des eigenen Sterbens ausgeweitet. Das wurde auch deswegen notwendig, weil die fortschreitende Entwicklung in der Medizin mit ständig neuen Optionen der Lebensverlängerung eine Lebenserhaltung quasi ad ultimo möglich gemacht hat. Daher durften zunächst lebenserhaltende oder -verlängernde Maßnahmen nicht eingeleitet werden, wenn ein tatsächlicher oder mutmaßlicher Wille des Patienten dies verlangte. Laufende Therapien mussten abgebrochen werden. Das wurde als passive Sterbehilfe bezeichnet. Galt diese zunächst für die unmittelbare Sterbephase, wurde sie auf Fälle erweitert, bei denen der Tod noch nicht unmittelbar bevorstand, aber die Krankheit einen irreversiblen Verlauf genommen hatte. Es ging also nicht nur um Hilfe beim Sterben, sondern auch um Hilfe zum Sterben. 2010 erkannte dann der Bundesgerichtshof in einer bahnbrechenden Entscheidung, dass diese passive Sterbehilfe auch durch aktives Handeln erfolgen kann. Schon das Abstellen des Beatmungsgerätes oder das Entfernen des Schlauchs zur künstlichen Ernährung sind ja aktive Handlungen. Daher ist der Begriff der passiven Sterbehilfe auch ad acta zu legen. Richtig spricht man im 
Medizinrecht nun vom Behandlungsverzicht und vom Behandlungsabbruch.

Parallel dazu akzeptierte der Bundesgerichtshof die indirekte Sterbehilfe. Dabei darf der Arzt dem Patienten ein hochdosiertes Schmerzmittel, etwa ein Opiat, verabreichen, auch wenn er sicher weiß, dass der Patient dadurch vorzeitig sterben wird. Die Möglichkeiten der modernen Palliativmedizin haben diese Form der Sterbehilfe zwar weitgehend überflüssig gemacht. Eine richtig eingestellte Schmerzmittelgabe verlängert regelmäßig das Leben und verkürzt es nicht. Jeder ernstzunehmende Palliativmediziner räumt aber ein, dass in Ausnahmesituationen immer noch der Rückgriff auf die indirekte Sterbehilfe nötig ist. Das ist strafrechtsdogmatisch unbestritten eine Form aktiver Sterbehilfe, die wir aufgrund einer Abwägung als gerechtfertigt ansehen. Der Bundesgerichtshof argumentiert dabei mit der Menschenwürde. Der Tod in Würde und ohne Schmerzen, wie er dem geäußerten oder mutmaßlichen Willen des Patienten entspricht, sei ein höherwertiges Rechtsgut als ein noch kurze Zeit längeres Leben unter Qualen, insbesondere unter Vernichtungsschmerzen.

Der Deutsche Bundestag selbst war es, der schließlich die Selbstbestimmung am Lebensende demokratisch autorisierte. Er beschloss 2009 die Verbindlichkeit der Patientenverfügung, die zuvor nur als Indiz für den Patientenwunsch galt. Der Patient kann nun im Vorhinein und umfassend festlegen, ob und wie lange er noch behandelt werden möchte. Sein Betreuer hat diesen 
Willen, sollte der Patient nicht mehr äußerungsfähig sein, gegenüber dem Arzt und Krankenhaus oder gegenüber der Pflegeeinrichtung durchzusetzen. Das findet sich alles in § 1901 a Absatz 1 BGB. Dabei erteilte der Bundestag solchen Vorschlägen aus den eigenen Reihen eine Absage, die die Verbindlichkeit der Patientenverfügung begrenzen wollten, etwa auf die letzte Sterbephase. Mit großer Mehrheit ist eine solche Reichweitenbegrenzung zurückgewiesen worden. Die Patientenverfügung ist unabhängig von Art und Stadium einer Erkrankung zu respektieren, so steht es in § 1901 a Absatz 3 BGB. Der Bundestag befand sich mit seiner gesetzgeberischen Entscheidung im Einklang mit der Bevölkerung. Denn die Menschen wollen, wie wir aus zahlreichen Umfragen wissen, sich nicht vorschreiben lassen, wie ihr Leben enden soll.

Deutschland befand sich, das zeigt dieser Rückblick auf die Entwicklung des Rechts der Sterbehilfe, auf einem guten Weg hin zu einem selbstbestimmten Sterben. Doch dann kam der 6.11.2015. Dieser ist als schwarzer Freitag für die Selbstbestimmung am Lebensende in die deutsche Rechtsgeschichte eingegangen.

III. Die neue Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Suizidförderung

Am 6.11.2015 beschloss die Mehrheit des Deutschen Bundestages, den bisherigen Weg zu mehr Selbstbestimmung am Lebensende zu verlassen. Er hat sich an einem paternalistischen Denken orientiert, wie es in den alten, 
oben zitierten Urteilen des Bundesgerichtshofs zum Vorschein kam. Mit 360 Stimmen bei 233 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen hat er § 217 StGB geschaffen, mit dem erstmals in der deutschen Strafrechtsgeschichte eine Form der Beihilfe zum Suizid unter Strafe gestellt wurde, nämlich die Förderung eines Suizids, die geschäftsmäßig erfolgt.

Diese Norm sieht sich ganz erheblichen Einwänden ausgesetzt. Zum ersten bricht sie mit einer Jahrhunderte alten Rechtstradition in Deutschland und ist damit unhistorisch. Seit der Constitutio Criminalis Carolina, der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. aus dem Jahr 1532, ist der Suizid keine Straftat. Auch der Suizidversuch wurde nicht bestraft. Das galt auch in weiten Teilen des Deutschen Reiches für die Beihilfe zum Suizid, seit 1871 für das gesamte Reichsgebiet.

Dieser Befund verwundert auch deswegen nicht, weil in der Logik des Strafrechts eine Beihilfe nur dann bestraft werden kann, wenn es eine vorsätzlich begangene Straftat gibt, zu der Hilfe geleistet wird. Ohne eine solche Haupttat gibt es keine Beihilfe, wie das Strafrecht sagt. Damit ist eine strafbare Beihilfe zum straflosen Suizid dogmatisch unmöglich. Über diese normativ-logischen Bezüge geht der Gesetzgeber mit der Schaffung des § 217 StGB nonchalant hinweg.

Die neue Strafbestimmung beachtet zudem nicht die verfassungsrechtlichen Grenzen des Strafrechts. Eine Strafnorm kann nur dem Schutz anderer oder der Allgemeinheit dienen. Nur dann ist die drohende 
Freiheitsentziehung noch verhältnismäßig und überhaupt zu rechtfertigen. Das Leben eines Suizidenten, der freiverantwortlich den Tod sucht, ist aber kein solches Rechtsgut, das eine Strafnorm rechtfertigen könnte. Denn der Suizident verwirklicht sein Recht zur Selbstbestimmung. Er darf deshalb auch über sein Leben disponieren. Mit § 217 StGB schützt der Gesetzgeber daher ein Nichts.

Die von ihm angeführten Gefährdungen bestehen nur auf dem Papier. In der Lebenswirklichkeit sind sie nicht nachweisbar. So wird behauptet, kranke oder pflegebedürftige Menschen könnten zum Suizid gedrängt werden. Man solle doch der Familie nicht zur Last fallen. Diese Einwände waren bereits zu hören, als wir noch über die Zulässigkeit der damals sog. passiven Sterbehilfe stritten. Nichts von dem ist aber jemals eingetreten. Zum Suizid wird man schwerlich verführt. Auch die geringen Zahlen der Suizidbegleitung in der Schweiz sprechen gegen eine abstrakte Gefährdung der Selbstbestimmung. Sie machen lediglich 1 bis 2 % der Fälle in Deutschland aus. Die Annahme einer Verführung belegen sie gerade nicht. Damit ist § 217 StGB schlicht verfassungswidrig.

Die neue Strafnorm hat zudem eine medizinethisch verheerende Wirkung. Sie bringt Ärzte an den Rand der Strafbarkeit und führt zu massiver Verunsicherung, wenn diese ihren Patienten beistehen, welche einen Suizidwunsch geäußert haben. Denn die Geschäftsmäßigkeit, von der § 217 StGB spricht, erfasst regelmäßig jeden Arzt. Entgegen dem allgemeinen Sprachverständnis hat die Geschäftsmäßigkeit nichts mit Geschäften zu tun, 
also dem Streben nach Gewinn und Einkommen. Geschäftsmäßig handelt bereits derjenige, der seine Handlung zu einem wiederkehrenden Teil seiner Betätigung macht, und zwar schon beim ersten Mal. Der Arzt, der einem seiner Patienten beim Suizid hilft, wird aber keinem Staatsanwalt weismachen können, dass er eine solche Hilfe nur einmal im Berufsleben ausgerechnet nur bei einem speziellen Patienten durchführen wird. Damit funktioniert auch nicht, was die Gesetzesverfasser in die Gesetzesbegründung geschrieben haben: dass in schwierigen Konfliktsituationen im Einzelfall eine Suizidhilfe nicht kriminalisiert werden soll. Im Gegenteil gerät so auch die Palliativmedizin in ein Strafbarkeitsrisiko. Es verwundert nicht, dass unter den Palliativmedizinern darüber diskutiert wird, Patienten etwa beim Sterbefasten nicht mehr palliativ zu begleiten.

Statt dass suizidgefährdete Menschen bei Ärzten Beistand und Fürsorge finden, sehen sie sich nun abgewiesen – wie zu den Zeiten des Hippokrates, der den Ärzten vorgab, sich von den Sterbenden abzuwenden. Gerade Ärzte sind aber dazu in der Lage und befähigt, suizidgefährdete Menschen mit Empathie zu begleiten und durch ihren Beistand womöglich auch vom Suizidwunsch abzubringen. Stattdessen werden diese vulnerablen Menschen in den Brutalst-Suizid gedrängt: Der Gesetzgeber sendet die fatale Botschaft aus, dass sich zwar jeder sein Leben nehmen dürfe, sich dazu aber vor den Zug zu werfen, vom Hochhaus zu springen oder den Strick zu nehmen habe
.

Auf die Expertise der deutschen Strafrechtswissenschaft, die auf die Verfassungswidrigkeit des § 217 StGB und die aufgezeigten Folgen rechtzeitig hingewiesen hat, hat der Gesetzgeber nicht gehört. In einer in der Rechtswissenschaft überaus seltenen Botschaft haben 151 Strafrechtsprofessorinnen und Strafrechtsprofessoren sich unmissverständlich gegen die Strafbarkeit der Suizidbeihilfe positioniert und keinen Zweifel an der Unhaltbarkeit des § 217 StGB gelassen. Die Gründe dafür wurden eben aufgezeigt.

IV. Gott und Suizid

Was hat nun Gott mit der neuen Strafnorm zu tun? Gott als solcher sicher herzlich wenig. Die christlichen Kirchen aber umso mehr. Den christlichen Kirchen ist die verfassungsrechtliche Vorstellung, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Artikels 1 in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz auch die Selbstbestimmung am Lebensende enthält, eher fremd. Das Recht jedes Menschen, selbst zu entscheiden, wie und wann sein Leben zu Ende gehen soll, wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte formuliert, passt nicht zum theologischen Weltbild. Zwischen Theologie und Sterbehilfe besteht ein Antagonismus. Das Leben sei eine Gabe, ein Geschenk und damit der Sache nach Eigentum Gottes, des Schöpfers dieses Lebens. Nur dieser Gott habe das Recht, über Tod und Leben zu entscheiden. Diese tradierten Prämissen werden heute modern präsentiert, 
aber in der Sache hat sich wenig geändert. Gesprochen wird von der Heiligkeit des Lebens. Eine Fürsorge hin zur guten Orientierung, die Gott den Menschen gegeben habe, sei gegenüber der Selbstbestimmung das weiterreichende Prinzip.

Nun ist das eine durchaus ernstzunehmende moralische Position, die allerdings nicht auf das Strafrecht durchschlagen kann. Denn das Strafrecht darf nicht schlichte moralische Vorstellungen mit Mitteln der Strafe durchsetzen. In einem pluralistisch verfassten Gemeinwesen ist das nicht akzeptabel. Das gilt auch dann, wenn sich noch die Mehrheit der Menschen in Deutschland, je nach Zählweise zwischen 53 % und 60 %, als Christen sieht. Für den Einsatz des Strafrechts akzeptieren wir nur Rechtsgüter wie das Leben, die körperliche Unversehrtheit oder das Eigentum, nicht aber Moralvorstellungen. Das hängt mit der Erkenntnis zusammen, dass das Strafrecht ultima ratio jeder Rechtsordnung sein muss und daher nur zum Einsatz kommen darf, wenn alle anderen Ordnungsmittel versagen.

Interessant ist daher der Befund, dass gerade die Entscheidung des Bundestages zur Strafbarkeit der Suizidförderung unter maßgeblichem Einfluss der christlichen Kirchen zustande kam. Die Linie, wie sie in § 217 StGB umgesetzt wurde, findet sich in einem Dokument des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dem Beitrag »Wenn Menschen sterben wollen« aus dem Jahre 2008 wird uneingeschränkt dem Gesetzesvorschlag beigepflichtet, der auf die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen 
Suizidbeihilfe abzielt. Mitbeschlossen hat diesen Text der spätere Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe. In der Kirche wird kolportiert, er habe diese evangelisch-kirchliche Position quasi eins zu eins in der Strafnorm des neuen § 217 StGB umsetzen können. 151 Strafrechtsprofessorinnen und Strafrechtsprofessoren hatten gegen diesen Einfluss keine Chance.

V. Ausblick

Wie Ferdinand von Schirachs Theaterstück ist auch der Ausgang in der realen Welt noch offen – auch wenn das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom 26.2.2020 eine zentrale Streitfrage geklärt hat. Es ist den Argumenten der 151 Strafrechtsprofessorinnen und Strafrechtsprofessoren gefolgt. Es hat § 217 StGB für verfassungswidrig erklärt. Damit steht die Debatte wieder an einem Anfang. Der Bundestag wird mit Augenmaß und Vernunft klären müssen, inwieweit die Suizidbeihilfe zu regulieren sein wird. Ein Zurück zur bisherigen Strafbarkeit kann es nun nicht mehr geben. Wem die Selbstbestimmung auch am Lebensende wichtig ist, der wird sich wünschen, dass wir gänzlich zur deutschen Rechtstradition zurückkehren, die nie eine Strafbarkeit der Suizidunterstützung gekannt hat.
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Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf 2015 den offenen Brief der deutschen Strafrechtslehrer gegen die Änderung des § 217 StGB (»Stellungnahme deutscher Strafrechtslehrerinnen und Strafrechtslehrer zur geplanten Ausweitung der Strafbarkeit der Sterbehilfe« vom 15.4.2015).






GOTT
 thematisiert die Frage der ärztlichen Beihilfe zum Suizid vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen und strafrechtlichen Bestimmungen in der Bundesrepublik Deutschland. Während die rechtliche Lage in der Bundesrepublik seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 2020 ähnlich liberal ist wie in der Schweiz, gleicht die rechtliche Lage in Österreich im Kern noch jener in Deutschland vor dem Verfassungsgerichtsurteil: Hier wird die ärztliche Beihilfe zum Suizid nach wie vor unter Strafe gestellt.
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Kostenlos reinlesen


Ein Terrorist kapert eine Maschine der Lufthansa und zwingt die Piloten, Kurs auf die voll besetzte Allianz-Arena in München zu nehmen. Gegen den Befehl seiner Vorgesetzten schießt ein Kampfpilot der Luftwaffe das Flugzeug ab, alle Passagiere sterben. Der Mann muss sich vor Gericht für sein Handeln verantworten. Seine Richter sind die Zuschauer und Leser, sie müssen über Schuld und Unschuld urteilen.



Der Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo im Januar 2015 hat auf schrecklichste Weise gezeigt, wie hoch der Preis sein kann, den wir für unsere Freiheit zahlen müssen. Schirachs Rede auf Charlie Hebdo, die ebenfalls in diesem Band enthalten ist, ist ein Plädoyer für die Freiheit des Wortes, für unsere Zivilisation im Angesicht ihrer Feinde.
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Der Fall Collini
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Kostenlos reinlesen


Vierunddreißig Jahre hat Fabrizio Collini als Werkzeugmacher bei Mercedes gearbeitet. Unauffällig und unbescholten. Und dann tötet er in einem Berliner Luxushotel einen alten Mann. Grundlos, wie es aussieht. Ein Albtraum für den jungen Anwalt Caspar Leinen, der die Pflichtverteidigung übernimmt: Das Opfer, ein hoch angesehener deutscher Industrieller, ist der Großvater seines besten Freundes. Schlimmer noch, Fabrizio Collini schweigt beharrlich zu seinem Motiv. Leinen beginnt zu recherchieren und stößt auf eine Spur, die ihn mitten hineinführt in ein erschreckendes Kapitel deutscher Justizgeschichte.
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Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?



Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch "Strafe" zwölf Schicksale. Wie schon in den beiden Bänden "Verbrechen" und "Schuld" zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von "gut" und "böse" oft sind.



Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.
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